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Notrufnummern 
 
 

Polizeiposten Wutöschingen 9285-0 
(während der Dienstzeit) 
 

Polizeirevier Waldshut 0 77 51 / 8316-531 
(rund um die Uhr) 
 

Notfälle / Notrufnummer 110 
(ohne Vorwahl, rund um die Uhr  
beim Polizeipräsidium Freiburg) 
 

Rettungsdienst und Feuerwehr 112 
 

Hausärztlicher  
Bereitschaftsdienst   116 117 oder www.docdirekt.de  
 

Krankentransport 0 77 51 / 19 222 
 

Zahnärztliche Bereitschaft 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist über den 
Anrufbeantworter des jeweiligen Zahnarztes zu erfahren.  
 

Tierärztliche Bereitschaft 
Die tierärztliche Bereitschaft ist über den Anrufbeantworter 
des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. 
 

Wasserversorgung 01 72 / 72 63 049 
 

Stromversorgung 0 77 41 / 833-631 
 

Badenova - Gasversorgung 08 00 / 2 767 767 
 
 

Pflegedienste / Sozialeinrichtungen 
 
 

Pflegestützpunkt 
Landkreis Waldshut 0 77 51 / 86-42 52 
 

Seniorenzentrum „Sonnengarten“ 
Wutöschingen, Hauptstraße 22 92 788-0 
 

Pflegedienst Sozialstation „Oberes Wutachtal“ 
Wutöschingen 0 77 46 / 92 97 62 
Hausnotruf 0 77 51 / 80 11 21 
 

Pegasus – Ambulanter Pflegedienst 
Klettgaustr. 27, Lauchringen 0 77 46 / 92 84 545 
 

Telefon Seelsorge Lörrach - Waldshut 
Anrufe gebührenfrei! 08 00 / 1 11 01 11 
 

Frauen- und Kinderschutzhaus 
Landkreis Waldshut 0 77 51 / 35 53 
 

donum vitae - Schwangerschaftsberatungsstelle 
Waldshut 0 77 51 / 89 82 37 
 

Diakonisches Werk Hochrhein 0 77 51 / 83 04-0 
 

Weisser Ring - Opfertelefon 
Außenstelle Waldshut 01 51 / 551 647 32 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. 
Familienunterstützender Dienst    0 77 41 / 96 995 24 
 

Amb. Hospizdienst Hochrhein 0 77 51 / 80 23 33 
 

Caritas Hochrhein 
Soziale Beratung 0 77 51 / 80 11-0 
Gemeindepsychiatrie 0 77 41 / 68 69 44 3 

 

Dienstbereitschaft der Apotheken 
 

 
Unsere Apotheke vor Ort: 
Sonnenapotheke Wutöschingen 
Hauptstraße 26  07746 / 9293090 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Am kommenden Wochenende haben folgende 
Apotheken Dienstbereitschaft: 
 

Samstag, den 20. Dezember 2025 
Schloss-Apotheke Stühlingen  
Hauptstr. 10, Stühlingen 0 77 44 / 3 14 
Sonntag, den 21. Dezember 2025  
Rheintal-Apotheke Kadelburg 
Hauptstr. 21, Küssaberg         0 77 41 / 33 22 
Den aktuellen Notdienstplan erhalten Sie unter: 
Internet:  https://www.lak-bw.de/notdienstportal/ 
Festnetz: 0800 00 22 8 33 (kostenlos) 
Handy: 22 8 33 (ohne Vorwahl, max. 69 ct/Min) 
 
 

Öffnungszeiten Rathaus 
 

 
Montag und Freitag 08.00 - 13.00 Uhr 
 

Dienstag und Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 17.00 Uhr 
 

Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 18.30 Uhr 
 
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Öffnungszeiten sind in Absprache mit dem 
Sachbearbeiter möglich. 
 
 

Kontakt ins Rathaus 
 

 
Telefonzentrale 0 77 46 / 852-0 
 

E-Mail-Postfach gemeinde@wutoeschingen.de 
 

Amtsblatt 
E-Mail-Postfach amtsblatt@wutoeschingen.de 
Telefon Inserate 0 77 46 / 852-29 
Telefon Vereinsmitteilungen 0 77 46 / 852-0 
 
 
 
IMPRESSUM 
Amtsblatt der Gemeinde Wutöschingen:  
 
Herausgeber und Druck: 
Gemeinde Wutöschingen  Kirchstraße 5  79793 Wutöschingen 
www.wutoeschingen.de 
 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 
Rainer Stoll, Bürgermeister 
 
Redaktion: 
Gemeindeverwaltung Wutöschingen,  07746 / 852-29, 
amtsblatt@wutoeschingen.de 
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Nachrichten, Neuigkeiten & ein Weihnachtsgruß aus dem Rathaus  
 
Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und auch der Jahreswechsel nach 2026 klopft bald schon 
an. So sind am vergangenen Montag die Mitglieder unseres Gemeinderates zu ihrer letzten 
Gemeinderatssitzung des Jahres 2025 mit doch vollem Tagesordnungsprogramm 
zusammengekommen.  
 
Die vergangenen 12 Monate waren rückblickend betrachtet für uns alle – Gemeinderat und 
Gemeindeverwaltung – doch wieder eine sehr arbeitsreiche Zeit. Einige kleinere und größere 
Vorhaben konnten angegangen, weitergeführt und teilweise auch erfolgreich zu Ende gebracht 
werden. Insbesondere der Abschluss von Projekten freut uns immer sehr, so schafft dies doch Zeit 
und Raum, sich neuen Herausforderungen zuzuwenden. 
 
Es sind aber nicht immer nur die beachtlichen, investiven oder umfangreichen Maßnahmen, die uns 
manchmal zufrieden da stehen lassen – häufig sind es tatsächlich auch ganz andere Dinge, die uns 
erfreuen und glücklich machen. 
 
Als passendes Beispiel hierfür kann ich gerne den am 1. Adventssonntag diesen Jahres 
stattgefundenen Seniorennachmittag nennen. Man hört ja landauf & landab immer mal wieder, dass 
Veranstaltungen dieser Art aus den Urzeiten unserer Bundesrepublikgründung kommen, sie deshalb 
als antiquiert bezeichnet werden und nicht mehr im „Trend“ des Zeitgeschehens liegen sollen… 
 
Wer dies ernsthaft behauptet, dem hätte ich einen Besuch bei uns gewünscht:  
Mehr als 400 Besucherinnen und Besucher in einer vollen Alemannenhalle; die Jugendkapelle 
unserer Musikvereine, der Blümliverein Horheim, ASW-Schulchor, Turnverein Horheim und zum 
Abschluss der Musikverein Degernau sorgten für ein ungemein kurzweiliges, zum Mitmachen 
anregendes Unterhaltungsprogramm … und dazu waren unzählige Mitglieder unserer Vereine im 
Hintergrund tätig, um den Seniorennachmittag vor- und nachzubereiten und die Besucherinnen und 
Besucher mit Getränken und Essen zu versorgen. 
 
Dabei ist nicht nur mir sondern auch den anwesenden Seniorinnen und Senioren aufgefallen, mit 
welcher Selbstverständlichkeit die zahlreichen Helferinnen und Helfer einen freien Sonntag 
investierend mit viel Elan durch die Hallenreihen gesaust sind, um „ihren Gästen“ Kaffee, Gebäck, 
Kaltgetränke und Wurstsalat an den Tisch bringen zu können. Dabei war nirgendwo ein schlecht 
gelauntes Gesicht zu sehen – ganz im Gegenteil war überall Platz für ein freundliches Lächeln und 
ein herzliches Gespräch. Kleine Menschen, große Menschen, Jüngere und Ältere – alle zusammen 
in harmonischem Einklang. Ich bin an dem Abend übrigens komplett zufrieden nach Hause, denn ich 
konnte für mich das Gefühl mitnehmen, dass wir trotz den derzeitigen gesellschaftspolitisch doch 
eher unruhigen Zeiten sehr wohl immer noch in der Lage sind, uns gegenseitig mit Respekt, mit Herz 
und ehrlicher Wahrnehmung zu begegnen. 
 
Unruhig ist es ja auch seit geraumer Zeit im Hinblick auf die Entwicklung unserer Wirtschaft und damit 
in Folge auch unserer Finanzen. TV-Talkshows, Zeitungen Podcasts – überall sind das die 
vorherrschenden Themen. Vermutlich ist das leider zu Recht so der Fall, denn neben der bekannten 
Schieflage bei den Bundes- und Landesfinanzen ist nun auch bei den Kommunen mit voller Wucht 
angekommen, dass die Situation wegbrechender Einnahmen bei zunehmenden Aufgaben echt kaum 
mehr zu bewältigen ist.  
 
Wir für unseren Teil werden in der ersten Januarsitzung des Gemeinderates den Haushalt für 2026 
einbringen, sodass die Mitglieder des Gremiums dort die finanziellen Leitplanken für uns und unsere 
Gemeinde setzen müssen. Der Haushaltsentwurf von unserem Rechnungsamtsleiter Sascha Morath 
sieht im Ergebnis derzeit einen Fehlbetrag von rund 600.000,- Euro vor. Dabei sind 2,1 Mio € 
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erwirtschaftete Abschreibungen (nach neuem Haushaltsrecht) enthalten, was das Defizit etwas 
relativiert. Gleichwohl bleibt festzustellen, dass auch wir - wie viele andere Gemeinden – derzeit auf 
Kosten der Substanz leben. 

Aufgrund unserer Rücklagen und Liquiditäten, die wir nicht zuletzt aufgrund unseres doch sehr 
sparsamen Personalkörpers über all‘ die Jahre ansammeln konnten, werden wir aber weiterhin in der 
glücklichen Lage sein, über die Anschaffung von Notwendigem, Grundlegendem oder 
Unabdingbarem nicht diskutieren zu müssen – bei anderen Gemeinden sieht’s da wirklich schon sehr 
düster aus.  Allerdings werden auch wir nicht umhin kommen, die Umsetzung von 
Wünschenswertem dahingehend auf den Prüfstand zu stellen, ob in jedem Einzelfall tatsächlich ein 
dringendes Erfordernis besteht oder auch ein Verschieben eine denkbare Alternative darstellen kann. 
Ich bin aber überzeugt, dass es uns auch in diesen Fällen gemeinsam – Gemeinderat, Verwaltung 
und Bürgerinnen & Bürger - gelingen wird, geräuschlos zu Ergebnissen zu kommen, die möglichst 
allen gerecht und für gegenseitiges Verständnis sorgen werden. 

Wenn auch im Moment noch nicht durchschlagend, jedoch mittelfristig ungemein hilfreich, ist die von 
der Koalition über die Länder beschlossene Beteiligung der Kommunen am aufgelegten Bundes-
Sondervermögen. In Abhängigkeit der jeweiligen Gemeindeeinwohnerzahlen können wir hierbei mit 
einer Summe von rund 4,3 Mio € rechnen, die wir für bereits beschlossene und begonnene 
Investitionen wie auch für investive Maßnahmen der Zukunft sehr gut verwenden können.  

Darüber sind wir gleichermaßen froh wie dankbar, denn ich kann versprechen, dass wir weiterhin viel 
vorhaben und alles, was unsere Gemeinde zukunftssicher macht und voranbringt, auch angehen 
werden. 

Das können wir allerdings nur gemeinsam – deshalb herzlichen Dank an alle hierbei Mitbeteiligten, 
wie 

• den Mitgliedern unseres Gemeinderates für ihr ehrenamtliches Engagement, ihren Mut bei
Beschlüssen sowie für unseren ehrlichen & freundschaftlichen Umgang

• meinen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, von Werkhof, Wald & Technik,
Hauswirtschaft und Raumpflege, Betreuung & päd. Team, Schulsekretariate und den weiteren
hier nicht explizit aufgeführten Unterstützern

• … und nicht zuletzt Ihnen allen für Ihr Lob, Ihre Kritik aber auch für Ihre Nachsicht und Ihr
Verständnis, wenn es bei der Erledigung von Aufgaben länger ging als üblich oder diese auch
nicht so ausgeführt wurden, wie Sie es sich vielleicht gewünscht hätten. Geben Sie uns gerne
Rückmeldungen – nur so können wir es besser machen und selber besser werden.

Für die anstehenden Weihnachtsfeiertage wünsche ich Ihnen allen, dass es für Sie möglich wird, Zeit 
zu finden! Zeit, um etwas Tempo aus dem Leben zu nehmen; Zeit, für Sie selbst. Vielleicht finden wir 
auch in einem ruhigen Moment etwas Zeit, um darüber nachzudenken, ob es uns persönlich wirklich 
so schlecht geht, wie man uns zu suggerieren versucht oder ob die eigene Situation nicht ein solche 
ist, die sich so viele Menschen auf dieser Welt für sich eigentlich wünschen würden. 

In diesem Sinne schöne Weihnachten Ihnen 

Herzlich 

Rainer Stoll 
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Aus der Gemeinderatssitzung 
vom 15.12.2025 berichtet 

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung vom vergangenen Montag, 15.12.2025 gab Bürgermeister Rainer Stoll zunächst 
die Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung vom 17.11.2025 wie folgt bekannt: 

a) Personalangelegenheiten

• Zustimmung zur Nachbesetzung einer aufgrund Rentenbeginn freiwerdenden Stelle in der Verwaltung

• Zustimmung zu einer Personalangelegenheit im Werkhof

• Zustimmung zur Anpassung der seit 2020 unverändert gebliebenen Amtsblattausträgervergütung

b) Grundstücksangelegenheiten

• Zustimmung zur Verlängerung der Bauverpflichtung für Grundstücke im Gewerbegebiet Horheim

c) Neubau Tagespflege mit betreuten Seniorenwohnungen

• Zustimmung zum Abschluss eines Ingenieurvertrags mit den Landschaftsarchitekten Burkhard-Sandler,
Hohentengen die Außenanlagen der neuen Tagespflege betreffend

d) Reparatur Krankenkraftwagen des DRK Ortsvereins Wutöschingen

• Zustimmung zur hälftigen Kostenbeteiligung unserer Gemeinde an den Reparaturkosten mit einem Anteil von
3.200,- €

e) ASW-Fahrradkauf über Bike-Pool

• Zustimmung zur Anschaffung von 15 Fahrrädern für die Alemannennschule aus dem Programm Bike-Pool und
einer Kostenbeteiligung mit 25 % bzw. 2.700,- € sowie Anschaffung eines Containers zur Lagerung.

Weitere Bekanntgaben:  
In der Gemeinderatssitzung vom 02.09.2024 wurde die Energieagentur Südwest beauftragt, die Vorarbeiten für eine 
Antragstellung zur finanziellen Förderung einer Machbarkeitsstudie für den möglichen Aufbau eines Nahwärmenetzes in 
Wutöschingen vorzunehmen. 
Die Kosten für diese Vorarbeiten des Förderantrags beliefen sich auf 4.046,- €. 
Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie wurde ein Förderantrag gestellt mit einem Kostenaufwand von 34.391,- € und 
der Erwartung einer 50%-ige Bundesförderung mit 17.195,50 €. Dem Antrag wurde entsprochen, bereits im I. Quartal 
2026 wird eine erste Informationsveranstaltung für alle möglich betroffenen Gebäudeeigentümer abgehalten werden, um 
so Interesse an eventuellen Netzanschlüssen zu wecken bzw. einen Überblick über den Umfang des Kreises der 
Interessenten zu erhalten. 

Im Anschluss wurde über folgende Tagesordnungspunkte beraten: 

Vorstellung und Zustimmung zum Jahresprogramms 2026 unseres Kulturrings für die Klosterschüer Ofteringen 
Das umfangreiche Jahresprogramm für Veranstaltungen in der Klosterschüer wird jährlich in zahlreichen 
Besprechungsterminen von den Mitgliedern unseres ehrenamtlichen Kulturrings unter Vorsitz von Leiterin Annette Loll 
mit viel bürgerschaftlichem Engagement erstellt. Auch die Organisation und Abwicklung der Veranstaltungen in unserer 
Klosterschüer (Fahrdienste zum Flughafen Zürich oder Bahnhof in Erzingen oder Waldshut, Einlasskontrolle, 
Kartenverkauf, Catering) erfolgt ausnahmslos durch das Team der ehrenamtlich tätigen Mitglieder unseres Kulturrings. 

Für 2026 sind 12 Veranstaltungen geplant. 

Den geschätzten Ausgaben im Jahr 2026 in Höhe von 30.400.- € stehen erwartete Einnahmen von ca. 24.800.- € 
gegenüber. Der sich daraus ergebende Zuschussbedarf in Höhe von 5.600,- € wird sich unter Berücksichtigung von 
Spenden (Volksbank Klettgau-Wutöschingen und Sparkasse Hochrhein mit jeweils 500,- €  – vielen Dank dafür) und unter 
Hinzurechnung der regelmäßig anfallenden Nebenausgaben (GEMA, Werbung, Eintrittskartendruck etc.) auf ca.11.500.- 
€ in 2026 belaufen.  
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Dem Jahresprogramm 2026 wurde durch den Gemeinderates einstimmig zugestimmt und den ehrenamtlich tätigen 
Mitgliedern des Kulturrings wurde mit Applaus für ihre wichtige, engagierte Arbeit gedankt. 
 
Dem Kulturring gehören derzeit an: Annette Loll (als Leiterin), Andrea Bendel, Sonja Göbel, Gerhard Grabow, Klaus Herm, 
Egbert Hübner, Madita Huber, Norbert Mahler, Regina Mahler, Martina Meier mit Unterstützung bei Veranstaltungen durch 
Ulla Ebner, Dagmar Häberle, Ulla Hübner und Beate Rudigier. 
 
 
Neubau einer Verbindungsleitung unserer Wasserversorgung vom Pumpwerk „Grundloch“, Ofteringen zum 
Hochbehälter „Ob der Linde“, Ofteringen 
Die Hochbehälter „Bohl“ Horheim, „Semberg“ Schwerzen, „Münz“ Wutöschingen, das Pumpwerk „Grundloch“ Ofteringen 
und der Tiefbrunnen „Eichwald“ Horheim sind an eine Ringwasserleitung angebunden, die einen Trinkwasseraustausch 
zwischen den einzelnen Einrichtungen ermöglicht. Eine Verbindung zwischen dem Pumpwerk „Grundloch“ Ofteringen 
und dem Hochbehälter „Ob der Linde“ Ofteringen besteht bislang noch nicht, sodass der über den HB „Ob der Linde“ mit 
Trinkwasser versorgte Ortsteil Ofteringen sowie die Niederdruckzone von Degernau eine „Insellösung“ darstellt. Beide 
Bereich – Ofteringen und NZ Degernau -  sind damit von der restlichen Wasserversorgung der Gemeinde abgekoppelt 
und müssen sich autark versorgen, was wiederum bei einer in der Zukunft möglichen geringeren Quellschüttungen der 
Ehrentalquellen (oder eine dort auftretende Grundwasserbelastung) zu einem Versorgungsdefizit führen könnte. 
Da das fehlende zweite Standbein ein Risiko für die Versorgungssicherheit der betroffenen Bürger darstellt, ist bereits 
seit vielen Jahren geplant, diese Schwachstelle mit dem Neubau einer Verbindungsleitung vom Pumpwerk „Grundloch“ 
zum Hochbehälter „Ob der Linde“ auf einer Länge von ca. 1.000 Metern zu beheben. Grundsätzlich wäre es damit 
natürlich auch möglich, bei ergiebigem Ertrag aus den Ehrentalquellen das überschüssige Wasser entgegengesetzt zu 
pumpen. 
 
Zwischenzeitlich hat sich eine neue Fördermöglichkeit für wasserwirtschaftliche Vorhaben mit einer Förderquote von bis 
zu 25% ergeben. Voraussetzung zur Inanspruchnahme ist die Vorlage eines Strukturgutachtens für unsere 
Wasserversorgung. 
 
Hierzu wurde in der Sitzung vom 24.04.2023 das Büro Fritz Planung GmbH, Freiburg beauftragt bei einem Honorar von 
19.000,- € (netto), wobei diese Kosten hälftig gefördert wurden. Nachdem das Strukturgutachten 15 Monate später vorlag, 
konnte am 24.09.2024 der Förderantrag auf den Weg zum Regierungspräsidium Freiburg gebracht werden. Die 
Förderzusage des Regierungspräsidiums Freiburg ist mittlerweile eingegangen mit von dort festgestellten 
zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 690.000,- € und einem Zuschusssatz von 20 % bzw. 138.000,- € bei einem 
Maßnahmebeginn bis zum 31.03.2026. 
 
Dipl. Ing. Markus Hilpert vom Planungsbüro Kaiser, Waldshut-Tiengen hat im Rahmen der Sitzung die Maßnahme 
detailliert vorgestellt. Die Kosten wurden zwischenzeitlich angepasst und werden jetzt auf 656.906,- € zzgl. 15% 
Nebenkosten, d.h. 755.441,- € (netto), geschätzt. Hierbei wäre die zugesagte Förderung mit 138.000,- € in Abgang zu 
bringen, sodass sich für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Kostenanteil von 617.441,- € (netto) ergeben würde. 
Das Gremium erteilte die Zustimmung zur Umsetzung der Maßnahme sowie zur zeitnahen Ausschreibung der 
Tiefbauarbeiten mit einem Kostenanteil von 416.280,- €. Auf Vorschlag der Verwaltung wurde weiter beschlossen, im 
Rahmen der Arbeiten eine Teilstreckensanierung der Klosterstraße auf ca. 80 m Länge mit Asphalt vorzunehmen, was 
mit geschätzten Kosten von 30.000,- € verbunden sein wird. 
 
 
Wasserversorgung; 
Teilerneuerung der Trinkwasserleitung im Rebenweg, Horheim – Arbeitsvergabe 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.10.2025 die Ausschreibung der Arbeiten für die Erneuerung der 
Wasserleitung im Bereich des Rebenwegs beschlossen. Grund hierfür war der schlechte Zustand der aus den 1970er 
Jahren stammenden Gussrohre, die durch Korrosion stark angegriffen sind. Weiter stellte sich die Problematik der 
teilweisen sehr schwierigen Lage der Trinkwasserleitung auf Privatgrundstücken, weshalb eine Neuverlegung in den 
Straßenbereich als dringend notwendig erachtet wurde, um zukünftige Rohrbrüche und aufwändige Reparaturen zu 
vermeiden. 
 
Im Zuge der anschließend durchgeführten öffentlichen Ausschreibung haben 8 Firmen am Ausschreibungsverfahren 
teilgenommen. Als günstigster Bieter ging die Fa. Klefenz GmbH aus Waldshut-Tiengen mit einer Angebotssumme von 
194.908,81 € (netto) hervor. Das zweitgünstigste Angebot lag bei 201.233,14 € (netto). 
 
Die ursprüngliche, in der Sitzung vom 13.10.2025 vorgestellte Kostenschätzung belief sich auf ca. 115.000,- €. Die nun 
vorliegenden Mehrkosten sind ursächlich auf eine nachträglich (aber gleichzeitig sinnvolle) Erweiterung des 
Maßnahmenumfangs zurückzuführen, die während der Detailplanung erarbeitet wurde. 
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Im Einzelnen ist das: 
 

• Verlängerung der Sanierungsstrecke im Rebenweg von Hausnummer 5 bis Hausnummer 6 - inklusive zweier 
zusätzlicher Hausanschlüsse. 

• Stilllegung einer alten Leitung (DN 100) in der Dorneckstraße mit Anbindung der betroffenen Grundstücke. 
• Erneuerung der gesamten Fahrbahnoberfläche im Bereich der neuen Wasserleitung, um eine qualitativ 

hochwertige und langlebige Wiederherstellung der Straße zu gewährleisten. 
 

Die Auftragsvergabe an die Fa. Klefenz GmbH, Waldshut-Tiengen erfolgte einstimmig. 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 
Aufgrund der in der Sitzung vom 17.11.2025 gefassten Beschlüsse zur Anpassung der Abwassergebühren musste nun 
auch die dazugehörige Satzung den § 42 (Verbrauchsgebühren) betreffend mit Wirkung ab 01.01.2026 entsprechend 
geändert werden. Dies erfolgte einstimmig. 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – 
WVS)  
Aufgrund der in der Sitzung vom 17.11.2025 gefassten Beschlüsse zur Anpassung der Wassergebühren musste nun 
auch die dazugehörige Satzung den § 43 (Verbrauchsgebühren) betreffend mit Wirkung ab 01.01.2026 entsprechend 
geändert werden. Dies erfolgte einstimmig. 
 
 
Neubau einer Tagespflege in Wutöschingen Ermächtigung zur Vergabe weiterer Gewerke 
Das Gremium ermächtigte die Verwaltung einstimmig die Aufträge mehrerer Gewerke zum Neubau der Tagespflege 
zeitnah nach Prüfung der Angebote zu vergeben, damit die Bindefristen der Firmen eingehalten werden können und 
den straffen Zeitplan einhalten zu können und damit Verzögerungen im weiteren Bauablauf zu vermeiden. 
Die Gesamtsumme der zur Vergabe anstehenden Gewerke beläuft sich im Einzelnen wie folgt: 
• Verputz- und Trockenbauarbeiten (248.157,00 €) 
• Sonnenschutz (39.560,00 €) 
• Schlosserarbeiten (90.800,00 €) 
• Klempner- und Dachdeckerarbeiten (103.035,00 €) 
• Abdichtung Balkon (66.340,00 €) 
• Balkonbelag+Unterbau (21.680,00 € + 19.000,00 € Unterbau) 
• Einbauküchen (88.800,00 €) 

 
 

Einführung einer intelligenten Heizkörpersteuerung im AWO-Seniorenzentrum "Sonnengarten" 
Im AWO-Seniorenzentrum "Sonnengarten" mit 51 Bewohnerinnen und Bewohnern im Pflegeheimbereich führen die 
individuellen Heizgewohnheiten (und häufig geöffneten Fenstern) zu einem erheblichen Energieverbrauch und damit 
hohen Heizkosten. Es fehlte bisher eine zentrale, automatisierte Steuerungsmöglichkeit, um auf unterschiedliche 
Raumnutzungen oder geöffnete Fenster effizient zu reagieren und somit Energieverschwendung zu vermindern. 
 
Die Installation einer intelligenten Heizkörpersteuerung soll helfen die Energiekosten im Gebäude signifikant zu senken 
und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die vorgeschlagene Lösung basiert auf batteriebetriebenen 
Heizkörperthermostaten und Fensterkontakten, die ohne bauliche Maßnahmen an den bestehenden Heizkörpern und 
Fenstern installiert werden. Die Verknüpfung dieser Komponenten sorgt dafür, dass sobald ein Fenster geöffnet wird, der 
Fensterkontakt ein Signal an den zugehörigen Heizkörperthermostat sendet, der daraufhin das Heizkörperventil 
automatisch schließt. Zusätzlich ermöglicht eine zentrale App die vollständige Kontrolle über das gesamte Heizsystem. 
Hierüber können für einzelne Räume oder ganze Bereiche maximale Temperaturen programmiert werden, um ein 
Überheizen zu verhindern. Ebenso lassen sich feste Zeitpläne für eine automatische Nachtabsenkung einstellen, was 
den Energieverbrauch in den Nachtstunden weiter reduziert. Diese zentrale Steuerung gibt dem Personal die Möglichkeit, 
die Heizung effizient zu verwalten, ohne jedes Zimmer einzeln aufsuchen zu müssen. 
 
Das Gremium beschloss einstimmig die Installation einer intelligenten Heizkörpersteuerung im AWO-Seniorenzentrum 
durch die Firma BAMO GmbH zu Kosten i.H.v. 14.086,98 €. Das zweitgünstigste Angebot lag bei 24.164,52 €. 
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Regionalwerk Hochrhein 
Vorstellung des Wirtschaftsplans der RWH GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2026 
 
Bisher wurden in regelmäßigen Abständen die Jahresabschlüsse der Regionalwerk Hochrhein GmbH & Co KG dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt – zuletzt in der Sitzung vom 13.10.2025 die Abschlussergebnisse für das 
Jahr 2024. 
 
Im Rahmen einer Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bei der Gemeinde Lauchringen wurde darauf aufmerksam 
gemacht, dass auch die Wirtschaftsplanung vom Gemeinderat zu beschließen ist, damit so der Bürgermeister beauftragt 
werden kann, in der Gesellschafterversammlung des Regionalwerks entsprechend abzustimmen. Grund hierfür ist, dass 
die Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Wirtschaftsplanung der gemeindlichen Beteiligungen an 
wirtschaftlichen Unternehmen kein sog. „Geschäft der laufenden Verwaltung“ ist, so dass der Gemeinderat mit den 
entsprechenden Beschlüssen befasst werden muss. 
 
Die Regionalwerk Hochrhein GmbH & Co. KG plant als Eigentümerin der Stromnetze von Lauchringen und Wutöschingen 
im Jahr 2026 einen Gewinn in Höhe von 193.000 Euro (VJ. 228.000 Euro, Erg.VVJ. 182.000 Euro). Aus der Verpachtung 
des Netzes werden Erträge i.H.v. 976.000 € erwartet. Insgesamt wird mit Erträgen i.H.v. 991.000 € gerechnet. Der 
ordentliche Aufwand wird mit 552.000 € beziffert. Es ergibt sich ein geplantes Ergebnis vor Steuern i.H.v. 214.000 €. Das 
Anlagevermögen soll aufgrund der Investitionen im Jahr 2026 um 739.000 Euro auf 11.631.000 € steigen. Die 
Bilanzsumme soll im Jahr 2026 um 812.000 Euro auf 11.764.000 Euro (VJ.10.952.000 Euro) steigen. Der Finanzplan 
sieht einen positiven Gesamt-Cashflow i.H.v. 137.000 € vor (VJ. -48.000 €). Der positive Cashflow ist mit dem erhöhten 
Betrag aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu begründen. Es ist vorgesehen einen Investitionskredit über 1.281.000 € 
aufzunehmen, der zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen ist.  
Die Investitionen liegen bei insgesamt 1.265.000 €. 
 
Das Gremium erteilte einstimmig die nachträgliche Zustimmung zum vorgelegten Wirtschaftsplan der Regionalwerk 
Hochrhein GmbH & Co.KG für das Jahr 2026. 
 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes „Brunnenäcker-Zielwiesen“, Wutöschingen im vereinfachten Verfahren 
nach §13 BauGB 
a) Änderungsbeschluss 
b) Billigung des Entwurfs 
c) Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
Der Bebauungsplan „Brunnenäcker-Zielwiesen“, Wutöschingen ist am 01. Februar 2001 mit der öffentlichen 
Bekanntmachung seiner Genehmigung in Kraft getreten. Eine 1. Änderung erfolgte mit Satzungsbeschluss vom 
11.10.2004 und beinhaltete eine Neufestsetzung der Nutzung der Grundstücke Flst.Nr. 1591 und 1604. Eine 2. Änderung 
erfolgte mit Satzungsbeschluss vom 22.09.2011 und hatte eine Neufestsetzung der Baugrenzen für das Grundstück 
Flst.Nr. 1608 zum Gegenstand.  
 
Aktuell beabsichtigt ein Grundstückseigentümer die Errichtung eines Carports mit einer Grundfläche von 30 m², auf dem 
im Anschluss eine Photovoltaikanlage installiert werden soll. 
 
Im geltenden Bebauungsplan ist für das gesamte Plangebiet festgesetzt, dass Carports und Garagen, die senkrecht zur 
Erschließungsstraße angeordnet werden, nur mit einem Mindestabstand von 5,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
zulässig sind. Diesen Mindestabstand kann der Grundstückseigentümer mit seinem geplanten Vorhaben nicht einhalten. 
Eine andere, sinnvollere Anordnung des Carports auf seinem Grundstück ist nicht ersichtlich; eine Umsetzung des 
Vorhabens mittels einer Befreiung aufgrund des großen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist nicht möglich. Mit der 
3. Änderung des Bebauungsplanes sollen nunmehr die Abstandsregelung den Bau von Carports betreffend aufgehoben 
werden.  
 
Dieser Änderung stimmten die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig zu. Im Rahmen der im weiteren Verfahren 
folgenden Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung wird der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
 
 
Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für die Forstmitarbeiter 
Im Jahr 2015 wurde das aktuelle Forstmitarbeiter-Fahrzeug - ein Ford Ranger, EZ 2011; 89.000 km - zum Preis von 
15.500, - € erworben. Das Fahrzeug ist täglich in Betrieb und wird überdurchschnittlich stark beansprucht, weshalb sich 
nach einer Fahrleistung von weit über 200.000 km mittlerweile ein hoher Reparaturbedarf (größere Rostlöcher, 
Kardanwellen verschließen, Scheinwerfer milchig, Stoßdämpfer kaputt, Querlenkeraustausch) zeigt. 
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Da eine Instandsetzung jedoch unwirtschaftlich wäre, beschlossen die Mitglieder des Gemeinderates den Kauf eines 
gebrauchten Ersatzfahrzeuges (ebenfalls Ford Ranger) bei Kosten von 32.000,- €. 
 
 
Die Sitzung nahm im Anschluss noch einen nichtöffentlichen Verlauf. 
 
 
 

Aus der Bauausschusssitzung 
vom 15.12.2025 berichtet 

 
 

1. Bauantrag Abbruch einer Garage mit Schopf und Errichtung einer Doppelgarage 
Bergstraße 25 in Horheim  
Flst.Nr. 247  
 
Der Bauausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 

2. Bauantrag Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle für IBC-Behälter 
Schwerzen 
Flst.Nr. 417 
 
Der Bauausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu. 

 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 

 
 
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Wutöschingen hat in ihrer Sitzung vom 02. Dezember 2025 die folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit mit dem nachfolgenden Wortlaut öffentlich bekannt gemacht wird: 

 
Satzung der Jagdgenossenschaft Wutöschingen  

 
Auf Grund von § 15 Abs. 4 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz vom 25. November 2014 (GBl. S. 550), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 421), sowie § 1 der Verordnung des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (DVO JWMG) 
vom 2. April 2015 (GBl. S. 202) hat die Versammlung der Jagdgenossenschaft am 02.12.2025 folgende 
 

S a t z u n g 
 

beschlossen: 
 

§ 1 Name und Sitz 
Die Jagdgenossenschaft führt den Namen "Jagdgenossenschaft Wutöschingen" und hat ihren Sitz in Wutöschingen. 
 

§ 2 Hinweis zur Verwendung weiblicher und männlicher Formulierungen 
Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Verwendung der weiblichen Form verzichtet. 
Die ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll deshalb explizit als geschlechtsunabhängig verstanden 
werden. 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
1. Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle Eigentümer der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
gelegenen Grundstücke. 
 
2. Die Mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft endet mit dem Verlust des Grundstückseigentums. 
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3. Eigentümer von Grundstücksflächen, auf denen die Jagd ruht oder aus sonstigen Gründen nicht ausgeübt werden 
darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. 
 

§ 4 Aufgaben 
Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das ihr zustehende Jagdausübungsrecht im Interesse der Jagdgenossen zu 
verwalten, zu nutzen, auf den Zielen des JWMG (§ 2) angepasste Abschusspläne und Zielvereinbarungen über den 
Abschuss von Rehwild im Jagdrevier hinzuwirken sowie für den Ersatz des den Jagdgenossen etwa entstehenden 
Wildschadens zu sorgen. 
 

§ 5 Organe 
Organe der Jagdgenossenschaft sind: 
 
1. die Versammlung der Jagdgenossen (§ 6), 
2. der Gemeinderat (§ 10) als Verwalter der Jagdgenossenschaft. 
 

§ 6 Versammlung der Jagdgenossen 
1. Die Versammlung der Jagdgenossen wird vom Gemeinderat mindestens einmal in sechs Jahren einberufen. Sie ist 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Zehntel der Jagdgenossen, die mindestens ein Zehntel der bejagbaren 
Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks vertreten, verlangt. 
 
2. Die Versammlung der Jagdgenossen ist durch den Gemeinderat einzuberufen, wenn Entscheidungen im Rahmen 
des § 9 getroffen werden müssen. 
 
3. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossen ist vom Gemeinderat mindestens 2 Wochen zuvor ortsüblich 
bekannt zu geben. 
 
4. Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nichtöffentlich. 
 

§ 7 Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdgenossen 
1. Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. 
 
2. Miteigentümer oder Gesamthandeigentümer können ihr Stimmrecht als Jagdgenosse nur einheitlich ausüben; die 
nicht einheitlich abgegebene Stimme wird nicht gezählt. 
 
3. Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, ausgenommen bei Wahlen, bedürfen sowohl der Mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche. 
 
4. Bei Wahlen bedarf ein Beschluss nur der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft 
 
5. Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausüben. 
 
6. Jeder anwesende Jagdgenosse oder Bevollmächtigte nach Nr. 5 kann höchstens 5 abwesende Jagdgenossen 
vertreten. 
 

§ 8 Sitzungsniederschrift 
1. Über die Versammlung der Jagdgenossen ist eine Niederschrift aufzunehmen, die den wesentlichen Gang der  
Verhandlung, den Wortlaut der gefassten Beschlüsse und das jeweilige Abstimmungsergebnis, nach Stimmen und 
Grundflächen, bei Wahlen nur nach Stimmen, enthält. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter, der vom 
Gemeinderat bestimmt wird und, falls ein Schriftführer bestellt ist, auch von diesem zu unterzeichnen. 
 
2. Zuständig für die Bestellung eines Schriftführers ist ebenfalls der Gemeinderat. 
 

§ 9 Aufgaben der Versammlung der Jagdgenossen 
Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere über: 
 
a) Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertragung auf den Gemeinderat oder Wahl eines Jagdvorstands), 
 
b) Art der Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
 
c) Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
 
d) die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung, 
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e) Zustimmung zur Eingliederung eines an den gemeinschaftlichen Jagdbezirk angrenzenden Eigenjagdbezirks nach § 
10 Abs. 4 JWMG, 
 
f) den Zusammenschluss zu Hegegemeinschaften, 
 
g) Änderungen der Satzung,  
 
h) die Erhebung einer Umlage 
  

§ 10 Gemeinderat 
1. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde nach § 15 Abs. 7 JWMG für sechs Jahre auf den Gemeinderat übertragen. 
Der Gemeinderat vertritt die Jagdgenossenschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
 
2. Der Gemeinderat kann entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung den Bürgermeister und Dritte mit der 
Erledigung von Aufgaben aus seinem Zuständigkeitsbereich beauftragen. 
 

§ 11 Aufgaben des Gemeinderats 
1. Der Gemeinderat hat die Interessen der Jagdgenossenschaft im Rahmen des § 4 wahrzunehmen. Er ist an die 
Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen gebunden, soweit sich diese im Rahmen der Gesetze halten. 
 
2. Der Gemeinderat ist befugt, in eigener Zuständigkeit dringende Angelegenheiten zu erledigen und unaufschiebbare 
Geschäfte zu vollziehen. 
 
3. Der Gemeinderat hat insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen: 
 
a) Einberufung und Leitung der Versammlung der Jagdgenossen, 
b) Durchführung der Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen, 
c) Führung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, einschließlich der Bestellung eines Kassen- und 
Rechnungsprüfers, 
d) Führung des Schriftwechsels und Beurkundung von Beschlüssen, 
e) Vornahme der öffentlichen Bekanntmachungen bzw. ortsüblichen Bekanntgaben, 
f) Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks,  
g) Abschluss einer Zielvereinbarung über den Abschuss von Rehwild im Pachtgebiet, 
h) Entscheidung über das Einvernehmen zum Abschussplan, 
i) Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zu Anträgen auf Befriedung von Grundflächen aus ethischen Gründen, 
j) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 
 

§ 12 Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster) 
1. Der Gemeinderat hat ein Verzeichnis aller Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen), unter Angabe der 
jeweiligen Grundflächenanteile am gemeinschaftlichen Jagdbezirk (Jagdkataster), zu erstellen. 
2. Das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der Einberufung einer neuen Jagdgenossenschaftsversammlung 
fortzuschreiben. 
 

§ 13 Verfahren bei der Jagdverpachtung 
Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch freihändige Vergabe und Verlängerung laufender Pachtverträge 
verpachtet. Bei unvorhergesehenem Erlöschen des Pachtvertrags (z.B. Tod oder schwere Erkrankung des Pächters) ist 
der Gemeinderat ermächtigt, kurzfristig die Jagdausübung bis zur Neuverpachtung selbst zu regeln. 
 

§ 14 Abschussplanung 
Soweit die Festsetzung eines Abschussplans erforderlich ist, legt der Gemeinderat den von den 
Jagdausübungsberechtigten für das kommende Jagdjahr (§ 19) oder für die kommenden zwei oder drei Jagdjahre 
aufgestellten Abschussplan auf die Dauer von einer Woche zur kostenlosen Einsichtnahme für Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft aus. Er wird beim Bürgermeisteramt Wutöschingen ausgelegt und kann dort während der 
Sprechzeiten eingesehen werden. Ort und Dauer der Auslegung werden mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt gegeben. Die Jagdgenossen können gegen den Abschussplan innerhalb der Auslegungsfrist Einwendungen 
erheben. Der Gemeinderat wird die Einwendungen, einschließlich eventueller Änderungsvorschläge, im Abschussplan 
vermerken. 
 

§ 15 Anteil an Nutzungen und Lasten 
Die Höhe der Beteiligung der Jagdgenossen an den Nutzungen und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft richtet 
sich nach dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren Grundstücke zur gesamten Jagdnutzfläche des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks. 
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§ 16 Verwendung des Reinertrags 
1. Der Reinertrag aus der Jagdnutzung wird der Gemeinde zweckgebunden für allgemeine Zwecke der Land- und 
Forstwirtschaft zur Verfügung gestellt. Der Reinertrag ist die Differenz aus den im Haushaltsjahr erzielten Einnahmen 
und den im Haushaltsjahr getätigten Ausgaben. Zuführungen an die Rücklage sind Teil des Reinertrags.  
 
2. Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft, das diesem Beschluss nicht zugestimmt hat, kann die Auszahlung seines 
Anteils am Reinertrag verlangen. Der Anspruch erlischt, wenn er bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntmachung 
der Beschlussfassung nicht schriftlich oder mündlich zu Protokoll beim Gemeinderat geltend gemacht wird. 

3. Entfällt auf einen Jagdgenossen ein geringerer Reinertrag als 50,- Euro, so wird die Auszahlung erst fällig, wenn der 
Betrag durch Zuwachs mindestens 50,- Euro erreicht hat; unberührt hiervon bleiben die Fälle, in denen der Jagdgenosse 
aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet. 
 

§ 17 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie Kassen- und Rechnungsprüfung 
1. Ein besonderer Haushaltsplan für die Jagdgenossenschaft wird nicht aufgestellt. 
 
2. Die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossenschaft sind, voneinander getrennt (Bruttoprinzip), unter Angabe von Tag 
(Datum) und Grund der Zahlung sowie des Zahlungspflichtigen bzw. Empfangsberechtigten in einem Kassenbuch 
aufzuführen. Für jedes Wirtschaftsjahr (§ 19) ist ein neues Kassenbuch anzulegen. Die Kassenbücher sind jeweils zum Ende 
des Wirtschaftsjahres mit der Ausweisung des Reinertrags abzuschließen. Die abgeschlossenen Kassenbücher sind 
anschließend dem vom Gemeinderat bestellten Kassen- und Rechnungsprüfer vorzulegen. Der Prüfer hat in angemessenen 
Zeitabständen, in der Regel jedoch spätestens nach 4 Jahren, in einer Kassenbestandsaufnahme zu ermitteln, ob der 
Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand übereinstimmt, der Zahlungsverkehr, die Kassengeschäfte und die 
Buchführung ordnungsgemäß erledigt werden, insbesondere die Einnahmen und Ausgaben rechtzeitig und vollständig 
eingezogen oder geleistet werden und dem Grunde und der Höhe nach den Rechtsvorschriften und Verträgen entsprechen. 
 

§ 18 Umlage 
1. Reichen die Mittel der Jagdgenossenschaft, einschließlich etwaiger Rücklagen, zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 
nicht aus, so kann die Versammlung der Jagdgenossen die Erhebung einer Umlage beschließen. Eine solche Situation 
ist insbesondere dann gegeben, wenn bei einem Rechnungsabschluss nach § 17 Nr. 2 festgestellt wird, dass die 
Ausgaben die Einnahmen um mindestens 1.000,- Euro überschritten haben. 
 
2. Die Beiträge zur Umlage der Jagdgenossen werden binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses der 
Jagdgenossen gemäß Nr.1 zur Zahlung an die Jagdgenossenschaft fällig. 
 
3. Umlagebeiträge, die nicht fristgemäß bezahlt werden, können wie Gemeindeabgaben beigetrieben werden. 
 

§ 19 Wirtschaftsjahr 
Das Wirtschaftsjahr (Jagdjahr) läuft vom 1. April bis 31. März. 
 

§ 20 Bekanntmachungen 
Die öffentlichen Bekanntmachungen und Bekanntgaben der Jagdgenossenschaft erfolgen durch ortsübliche 
Veröffentlichung.  
 
Wutöschingen, den 02.12.2025 
 
Gez. 
Rainer Stoll, Bürgermeister 
 
Vorstehende Satzung wird genehmigt. 
 
Waldshut, den 15.12.2025 
 
Gez. Münch 
(untere Jagdbehörde)    
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Öffentliche Ausschreibung für die Neuverpachtung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke und 
der kommunalen Eigenjagden 
 
Zum 01.04.2026 laufen die derzeitigen Jagdpachtverträge für die Jagdbezirke auf der Gesamtgemarkung Wutöschingen 
aus. Die 5 Jagdbezirke bleiben weitestgehend unverändert. 
Der Pachtpreis (netto) beträgt weiterhin 6,90 €/ha für alle gemeinschaftlichen Jagdbezirke einschließlich der kommunalen 
Eigenjagden und berechnet sich aus der Nettojagdfläche. Der Zeitraum der Jagdpacht läuft für sechs Jahre vom 
01.04.2026 bis 31.03.2032. 
 
Namentlich werden folgende Jagdbezirke zur freihändigen Vergabe ausgeschrieben: 
 
lfde. 
Nummer Name Jagdbezirk Feld Wald Wasser Bejagdbare 

Fläche 
Jagdbezirk 
gesamt 

1 Degernau 187,5 ha 117,7 ha 2,3 ha 307,4 ha 352,2 ha 
2 Horheim 396,4 ha 237,6 ha 5,9 ha 639,9 ha 756,9 ha 
3 Ofteringen  150,4 ha 70,9 ha 5,7 ha 226,9 ha 249,1 ha 
4 Schwerzen 379,8 ha 142,1 ha 5,7 ha 527,6 ha 583,0 ha 
5 Wutöschingen 322,4 ha 146,5 ha 10,3 ha 479,2 ha 586,7 ha 

 
Neben der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG) legt die 
Gemeinde Wutöschingen zur Erreichung der waldbaulichen Ziele auf ein Bejagungskonzept, das mindestens Aussagen 
zu der geplanten Jagdstrategie, dem Umgang mit der Kirrjagd und Nachtjagd auf Schwarzwild, der Benennung der Ziele 
zur Abschussplanerfüllung sowie ein Flächenmanagement bei Verbissschwerpunkten enthält. 
 
Verpachtet wird an einen Pächter lediglich ein Revier. In der Bewerbung können Sie jedoch priorisiert 3 Reviere angeben. 
Weitere Informationen zur Vergabe der Jagdpacht mit dem Entwurf des Jagdpachtvertrages sowie ein 
Bewerbungsformular können sie auf der Homepage der Gemeinde Wutöschingen unter: 
https://www.wutoeschingen.de/rathaus/neuigkeiten/  
abgerufen werden. Der Plan der Jagdbezirke sowie der Entwurf des Jagdpachtvertrags und das Bewerbungsformular 
können per Email (Sascha Morath, smorath@wutoeschingen.de) angefordert werden.  
Jagdpachtfähige Interessenten können sich mit folgenden Unterlagen 
 

- Vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular mit Bejagungskonzept 
- Nachweis zur Jagdpachtfähigkeit 

bis zum 31.01.2026 bei der Gemeinde Wutöschingen, Rechnungsamt, Kirchstr. 5, 79793 Wutöschingen schriftlich 
bewerben. Die Pachtvergabe obliegt dem Jagdvorstand, insoweit erfolgt eine freihändige Vergabe, ein Anspruch kann 
hieraus nicht abgeleitet werden. Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Morath, Telefon 07746/852-23, E-Mail: 
smorath@wutoeschingen.de zur Verfügung. 
 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2025 die nachstehend abgedruckte Satzung zur Änderung der 
Abwassersatzung beschlossen. Die Satzung wird hiermit durch das Einrücken in das Amtsblatt unserer Gemeinde 
Wutöschingen öffentlich bekannt gemacht: 
       

Satzung 
der Gemeinde Wutöschingen 

zur Änderung 
 

der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde 
Wutöschingen vom 11.04.2016 

 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) und der §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wutöschingen am 
15.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

https://www.wutoeschingen.de/rathaus/neuigkeiten/
mailto:smorath@wutoeschingen.de
mailto:smorath@wutoeschingen.de
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§ 1 

 
§ 42 der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wutöschingen vom 11.04.2016 wird geändert 
und insgesamt wie folgt neu gefasst: 
 

§ 42 
Höhe der Abwassergebühren 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser: 2,33 Euro, 
 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,41 Euro, 
 
(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser: 2,33 Euro. 
 
(4) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 
3), beträgt je m³ Abwasser: 
a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen:  20,00 Euro 
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben: 15.00 Euro 
c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b) zuzuordnen ist: 15,00 Euro. 
 
(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 a während des Veranlagungszeitraumes, 
wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 
 
 

§ 2 
 
§ 44 der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wutöschingen vom 11.04.2016 wird geändert 
und insgesamt wie folgt neu gefasst: 
 

§ 44 
Vorauszahlungen 

 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. 
Jeweils auf den 10.04., 10.07. und 10.10. eines jeden Jahres sind Teilzahlungen zu leisten. Beginnt die Gebührenpflicht 
während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden 
Vorauszahlungszeitraumes. 
(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Drittel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs zugrunde gelegt. Beim 
erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht wird der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch geschätzt. 
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet. 
(4) In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig treten § § 42 und 44 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wutöschingen vom 11.04.2016 außer Kraft. 
 
Hinweis nach § 4 Gemeindeordnung: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
Wutöschingen, den 15.12 2025 
 
Gez. Rainer Stoll, Bürgermeister 
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2025 die nachstehend abgedruckte Satzung zur Änderung der 
Wasserversorgungssatzung beschlossen. Die Satzung wird hiermit durch das Einrücken in das Amtsblatt unserer 
Gemeinde Wutöschingen öffentlich bekannt gemacht: 
    
       

Satzung 
der Gemeinde Wutöschingen 

zur Änderung 
 

der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) der Gemeinde 

Wutöschingen vom 11.04.2016 
 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) und der §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wutöschingen am 
15.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 43 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Wutöschingen vom 11.04.2016 wird geändert und insgesamt wie 
folgt neu gefasst: 
 

§ 43 
Verbrauchsgebühren 

 
(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt 
pro Kubikmeter 2,02 Euro. 
(2)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr 
pro Kubikmeter 2,41 Euro. 
(3)  Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die Gebühr (einschließlich 
Grundgebühr gem. § 42 und Umsatzsteuer gem. § 53) pro Kubikmeter 2,80 Euro. 
 
 

§ 2 
 
§ 47 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Wutöschingen vom 11.04.2016 wird geändert und insgesamt wie 
folgt neu gefasst: 
 

§ 47 
Vorauszahlungen 

 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. 
Jeweils auf den 10.04., 10.07. und 10.10. eines jeden Jahres sind Teilzahlungen zu leisten. Beginnt die Gebührenpflicht 
während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden 
Vorauszahlungszeitraumes. 
(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Drittel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs und der Grundgebühr (§41) 
zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der 
Grundgebühr, des Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres 
ermittelt. 
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet. 
(4) In den Fällen des § 43 Abs. 2 und 3 sowie des § 45 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 
§ 3 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig treten §§ 43 und 47 der Satzung über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) der 
Gemeinde Wutöschingen vom 11.04.2016 außer Kraft. 
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Hinweis nach § 4 Gemeindeordnung: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
 
Wutöschingen, den 15.12.2025 
 
Gez. Rainer Stoll, Bürgermeister 
 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes „Brunnenäcker-Zielwiesen“, Wutöschingen im                 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wutöschingen hat am 15.12.2025 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan „Brunnenäcker-Zielwiesen“, Wutöschingen im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern, 
gleichzeitig den Entwurf der Bebauungsplanänderung gebilligt sowie dessen Veröffentlichung im Internet mit gleichzeitiger 
öffentlicher Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Der Änderungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßgebend ist der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 15.12.2025. 
 
Ziele und Zwecke der Planänderung: 
 
Ziel und Zweck der Planung ist es, die bestehende Abstandsfestsetzung zur Errichtung von Carports aufzuheben, um 
eine Bebauung zu ermöglichen.  
 

Änderungsbereich 
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Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wird vom 19.12.2025 bis 19.01.2025 (Auslegungsfrist) auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht. Zusätzlich erfolgt während der Auslegungsfrist eine öffentliche Auslegung beim 
Bürgermeisteramt Wutöschingen, Kirchstraße 5, 79793 Wutöschingen, Zimmer Nr. 33 während der üblichen Dienstzeiten. 
 
Während der Auslegungsfrist können elektronisch, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Stellungnahmen beim 
Bürgermeisteramt Wutöschingen, Kirchstraße 5, 79793 Wutöschingen, Zimmer Nr. 33 abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Stellungnahmen bei der Beschlussfassung mitgeteilt wird, ist die Angabe des Verfassers zweckmäßig. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Änderung des Bebauungsplanes ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB erfolgt. 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Änderung des Bebauungsplans unberücksichtigt bleiben können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Der Link zur Veröffentlichung auf unserer Homepage lautet 
https://www.wutoeschingen.de/rathaus/neuigkeiten/detailseite/news/3-bebauungsplanaenderung-brunnenaecker-
zielwiesen-veroeffentlichung-aenderungsbeschluss/ 

 
Wutöschingen, den 17.12.2025 
 
 
Rainer Stoll, Bürgermeister 
 
 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 
 
Abfuhrtermine in unserer Gemeinde 
 
 
 

Biotonne 
 
Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025 und am 
Freitag, den 02.01.2026 wird in unserer Gemeinde (alle 
Ortsteile) die Biotonne eingesammelt. 
 

 
 
Restmüll 
 
Am Mittwoch, den 24. Dezember 2025 wird in unserer 
Gemeinde (alle Ortsteile) der Restmüll eingesammelt. 
 

 
Blaue Tonne 
 
Am Dienstag, den 23. Dezember 2025 wird in unserer  
Gemeinde (alle Ortsteile) die Blaue Tonne eingesammelt. 
 
 
Alle Abfuhrtermine unserer Gemeinde finden Sie auch 
unter der Webseite des Landkreises:  
https://www.abfall-landkreis-waldshut.de/de/termine/ 
 
 
 
 

Seniorenkalender  
für das Quartal IV/2025  
18.12.2025 – 31.12.2025 
 
Mittwoch, den 24. Dezember 2025 
 

Gottesdienst 
Andachtsraum des Seniorenzentrums – Pflegeheim um 
10.00 Uhr 
 
Organisation:  
Seniorenzentrum „Sonnengarten“ Wutöschingen 
 07746 / 92788-0  
 
 
Hinweis der Amtsblattredaktion 
 
Bitte beachten Sie, dass in der Kalenderwoche 52 (22.–
28. Dezember 2025) sowie Kalenderwoche 1                     
(29. Dezember 2025 – 04. Januar 2026) kein Amtsblatt 
erscheinen wird. 
 
Die nächste reguläre Ausgabe folgt wieder ab KW 2 (ab 
05. Januar 2026). 
 
Der Redaktionsschluss in KW 2 verschiebt sich aufgrund 
des Feiertags, am 06.01.2025 auf Montag, den 
05.01.2026 um 12.00 Uhr. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine 
angenehme Weihnachtszeit und einen guten Start ins 
neue Jahr! 
 
 

https://www.wutoeschingen.de/rathaus/neuigkeiten/detailseite/news/3-bebauungsplanaenderung-brunnenaecker-zielwiesen-veroeffentlichung-aenderungsbeschluss/
https://www.wutoeschingen.de/rathaus/neuigkeiten/detailseite/news/3-bebauungsplanaenderung-brunnenaecker-zielwiesen-veroeffentlichung-aenderungsbeschluss/
https://www.abfall-landkreis-waldshut.de/de/termine/
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Mitteilungen des  
 
Aktuelles aus dem Landwirtschaftsamt Waldshut  
 
Thema Pflanzenbau 
 
Das Landwirtschaftsamt Waldshut informiert 2026 in einer 
Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen aus dem 
Pflanzenbau: Integrierter Pflanzenschutz, Mais-
wurzelbohrer, Schilfglasflügelzikade, Biozid-VO, 
Pflanzenschutz & Biodiversität, Japankäfer, GLÖZ 5, 
Düngung: Ausnahmen und Versuche, Aktuelles 
Wasserschutz.  
Der Besuch einer der Veranstaltungen wird als 
zweistündige Fortbildung zur Pflanzenschutz-Sachkunde 
anerkannt.  
 
Die gleiche Fortbildungsveranstaltung findet an drei 
verschiedenen Orten statt:  
 
Montag, 02.02.2026 – 20 Uhr 
Gasthaus Kranz, Stühlingen-Lausheim 
 
Mittwoch, 04.02.2026 – 20 Uhr  
Gasthaus zur Post, Ühlingen-Birkendorf 
 
Donnerstag 11.02.2026 – 20 Uhr 
Landgasthof Kranz, Albbruck-Schachen 
 
 
Rund um den Babybrei 
 
Einladung zum Online-Vortrag am 29. Januar 2026 
um 18.30 Uhr via Zoom. An diesem Abend bekommen Sie 
im Online-Vortrag viele Informationen rund um das Thema 
Beikost: 
 
Wann bekommt mein Kind seinen ersten Brei?  
Was soll da drin sein, was nicht? 
Was sind geeignete Getränke? 
Kochen auf Vorrat, geht das? 
Was tun, wenn Probleme auftreten? 
Viele praktische Tipps für Sie 
 
Natürlich haben Sie die Möglichkeit Ihre Fragen zu stellen. 
Bitte melden Sie sich an: 
 
 
 
 
 
Sie bekommen per Mail die Zugangsdaten ein Tag vor 
Veranstaltung. Der Vortrag ist kostenlos. 
 
 
Deutsche Rentenversicherung 
 
Rentensprechtag 
 
Der Versichertenberater der Deutschen Renten-
versicherung, Uwe Deckert, bietet jeweils Mittwoch und 
Donnerstag von 10.00 – 17.00 Uhr kostenfreie 

Rentenberatung inklusive Kontenklärung und 
Rentenantragstellung, auch für Grenzgänger, in der 
Brühlstraße in Wutöschingen an.  
 
Telefonische Voranmeldung unter  0171 539 8911. Falls 
der Anruf nicht entgegengenommen werden kann, erfolgt 
ein Rückruf. 
 
 
 

SCHULNACHRICHTEN 
 

 
 
Auwiesenschule  
Horheim-Schwerzen 
 
Weihnachtsferien 2025 
 
Unser letzter Schultag vor den Ferien ist Freitag, den 19. 
Dezember 2025. Der Unterricht beginnt nach 
Stundenplan und endet nach einer internen gemeinsamen 
Weihnachtsfeier für alle Schulkinder um 11.20 Uhr. 
Für angemeldete Kinder findet die Betreuung im 
Anschluss statt. 
 
Nach den Ferien beginnt der Unterricht am Mittwoch, den 
07. Januar 2026 wie gewohnt nach Stundenplan. 
 
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie 
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest mit vielen 
Momenten des Inne-Kehrens und Zur-Ruhe-Kommens. 
 
Gleichzeitig bedanken wir uns für die gewinnbringende 
Zusammenarbeit zum Wohl unserer Auwiesenschul-
Kinder. Viel Glück und Gesundheit für das kommende Jahr 
2026 und wunderschöne Ferien.   
 
Im Namen des gesamten Kollegiums der Auwiesenschule 
 
Marion Strittmatter & Melanie Buri-Stoll  
 
 
 

AUS- UND WEITERBILDUNGEN / 
SEMINARE 

 

 
 
Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Lörrach 
 
Meldepflicht: Unternehmen mit mindestens 20 
Mitarbeitern sind verpflichtet, schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen 
Unternehmen haben bis zum 31. März 2026 ihre Daten 
an die Arbeitsagentur zu melden 
 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit durchschnittlich 
mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, 
auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
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schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Ihre 
Beschäftigungsdaten müssen diese Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber bis spätestens 31. März 2026 der Agentur für 
Arbeit anzeigen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. 
Am schnellsten und einfachsten geht es elektronisch. 
Hierfür ist keine händische Unterschrift erforderlich. 
 
Kostenlose Software zur Meldung von Beschäftigten 
 
Für die Erstellung und den Versand der Anzeige steht 
Arbeitgebern die kostenfreie Software IW-Elan auf 
www.iw-elan.de unter der Rubrik „Software“ zur 
Verfügung.  
 
Kommen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihrer 
Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine sogenannte 
Ausgleichsabgabe zu zahlen. Diese Abgabe wird auf 
Grundlage der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungs- 
quote ermittelt.  
Ob eine Ausgleichsabgabe an das örtliche Integrationsamt 
gezahlt werden muss, kann ebenso über die Software 
berechnet werden. 
 
Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden zur Förderung 
der Teilhabe von schwerbehinderten Menschen 
eingesetzt.  
Darunter zählen zum Beispiel die Einrichtung eines 
Arbeitsplatzes sowie die Förderung eines schwerbe-
hinderten Menschen mit einem Eingliederungszuschuss. 
 
Fragen zum Anzeigeverfahren werden von Montag bis 
Freitag zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr unter der                  
 0721-823-7066 für Arbeitgeber aus dem Bezirk der 
Arbeitsagentur Lörrach beantwortet. 
 
 
Mehr Informationen zur Ausgleichsabgabe sowie dem 
Anzeigeverfahren finden sich online auf 
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/pflic
hten-arbeitgeber/schwerbehinderte-menschen.  
 
 
Wege in Erziehungsberufe an der Mathilde-Planck-
Schule 
 
Online-Informationsveranstaltung am 15.01.2026 von 
18.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
 
Kinder sind unsere Zukunft: Können Sie sich vorstellen, 
Kinder zu betreuen, sie individuell zu fördern und in ihrer 
Entwicklung zu begleiten?  
Erfahren Sie mehr über Ausbildungswege in 
Erziehungsberufe, auch wenn Sie jetzt noch in einer 
anderen Branche arbeiten.  
 
Vorgestellt werden Ausbildungswege an der Mathilde-
Planck-Schule in Lörrach (inkl. Direkteinstieg Kita) und 
Fördermöglichkeiten durch die Agentur für Arbeit und das 
Jobcenter. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Ort: online via MS-Teams, 
der Link wird nach Anmeldung versandt 
Anmeldung: https://eveeno.com/120506036  

 

Verschenkbörse 
 

 
Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur 
kostenlosen Abgabe gemeldet worden. 
 
Wenn Sie Interesse daran haben, setzen Sie sich bitte mit 
der entsprechenden Telefonnummer in Verbindung. 
 

 
 
Die Verschenkbörse erreichen Sie unter  07746 / 852-
29 oder per Mail an amtsblatt@wutoeschingen.de (bitte 
geben Sie im Betreff „Verschenkbörse“ an). 
Alle Artikel, welche bis zum Anzeigenschluss eingehen, 
erscheinen im nächsten Amtsblatt. 
 
Erreicht uns keine anderslautende Meldung, wird der 
Gegenstand nach einer einmaligen Veröffentlichung 
automatisch gestrichen. 
Tiere können in der Verschenkbörse nicht angeboten 
werden. 
 
 

FUNDBÜRO 
Fund- und Verlustanzeigen 

 
 
Gefunden 

 
 Herren-Fahrrad „Kalkhoff“, dunkelrot  

(am 01.12. in Horheim / Auwiesenschule) 
 
 

Zugeflogen 
 

 Rosella-Sittich  
(am 10.12. in Schwerzen) 
 
 
 

 

Lfd.Nr. Gegenstand Telefon 

1 
 
Vogelkäfig für Wellensittich 
 

07746 /  
1226 

2 Spinnrad (reparaturbedürftig)  07746 / 
1226 

3 
Hochwertiger 
Schlafzimmerschrank  
ca. 300cm                              

0170 / 
167 57 

22 

4 Neuer Wamsler Beistellherd 
K155S 

07746 /  
5218 

http://www.iw-elan.de/
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/pflichten-arbeitgeber/schwerbehinderte-menschen
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/pflichten-arbeitgeber/schwerbehinderte-menschen
https://eveeno.com/120506036
mailto:amtsblatt@wutoeschingen.de
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
 

 
 
KATHOLISCHE  
KIRCHENGEMEINDE 
 
Samstag, 20. Dezember 2025 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
18.30 Uhr Schwerzen Eucharistiefeier mit Bussan- 
  dacht 
  für Anna und Paul Hauser 
18.30 Uhr Rechberg Eucharistiefeier 
 
Sonntag, 21. Dezember 2025 
4. ADVENTSSONNTAG 
08.00 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
08.45 Uhr Kadelburg Eucharistiefeier  
10.30 Uhr Degernau Wortgottesfeier 
10.30 Uhr Erzingen Eucharistiefeier 
10.30 Uhr Grießen Eucharistiefeier / Kinderkir- 
  che mit Bussandacht 
10.45 Uhr Lienheim Eucharistiefeier  
18.00 Uhr Ofteringen Betstunde für Kranke 
18.00 Uhr Schwerzen Adventskonzert mit Ad- 

ventsgedanken der FFF und 
des MVW-Ensembles 

 
Montag. 22. Dezember 2025 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
 
Dienstag, 23. Dezember 2025 
19.00 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 24. Dezember 2025 
HEILIGER ABEND - ADVENIAT-Kollekte 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
10.00 Uhr Wutöschingen Wortgottesfeier: Pflegeheim 
16.00 Uhr Degernau Krippenfeier 
16.00 Uhr Grießen Krippenfeier 
16.00 Uhr Schwerzen Krippenfeier 
16.00 Uhr Wutöschingen Krippenfeier; beim Lindenhof 
16.30 Uhr Geißlingen Krippenfeier 
17.00 Uhr Erzingen Krippenfeier 
17.00 Uhr Weisweil Wortgottesfeier mit Krip- 
  penfeier 
17.00 Uhr Rheinheim Eucharistiefeier  
18.00 Uhr  Degernau Eucharistiefeier Christ- 
   mette mitgestaltet vom Kir- 
   chenchor Wutöschingen 
21.00 Uhr Erzingen Eucharistiefeier Christ- 
  mette mitgestaltet vom  
  Projektchor 
 
Donnerstag, 25. Dezember 2025 
WEIHNACHTEN - ADVENIAT-Kollekte 
09.00 Uhr Bühl Eucharistiefeier mitgestaltet  
  vom Kirchenchor Bühl 
10.30 Uhr Grießen Eucharistiefeier 
10.45 Uhr Kadelburg Eucharistiefeier  

Freitag, 26. Dezember 2025 
HL. STEPHANUS 
08.45 Uhr Hohentengen Eucharistiefeier  
09.00 Uhr Geißlingen Eucharistiefeier 
10.30 Uhr Schwerzen Eucharistiefeier mitgestaltet  
  mit dem Projektchor 

für Maria Indlekofer (Jtg); 
Margret und Franz Ebner 

10.45 Uhr Dangstetten Eucharistiefeier 
17.00 Uhr Ofteringen Kreuzwegandacht im Johan- 
  Nesraum 
 
Sonntag, 28. Dezember 2025 
FEST DER HEILIGEN FAMILIE 
08.00 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
08.45 Uhr Stetten Eucharistiefeier  
09.00 Uhr Horheim Eucharistiefeier 
  für Walter Maurer und ver- 
  storbene Angehörige 
10.30 Uhr Erzingen Eucharistiefeier 
18.00 Uhr Ofteringen Betstunde für Kranke 
 
Montag, 29. Dezember 2025 
5. TAG DER WEIHNACHTSOKTAV 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
 
Dienstag, 30. Dezember 2025 
6. TAG DER WEIHNACHTSOKTAV 
19.00 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 31. Dezember 2025 
7. TAG DER WEIHNACHTSOKTAV 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
17.00 Uhr Degernau Eucharistiefeier zum Jahres- 
  ende mitgestaltet vom Kir- 
  chenchor Wutöschingen 
  für Rosa und Josef Nägele 
17.00 Uhr Lienheim Eucharistiefeier 
 
Donnerstag, 01. Januar 2026 
MARIA, GOTTESMUTTER 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
17.00 Uhr Erzingen Ökumenischer Neujahrs- 
  Gottesdienst mitgestaltet  
  vom Chor Just for Fun 
17.00 Uhr Rheinheim Eucharistiefeier  
18.30 Uhr Tiengen Eucharistiefeier Eröff- 

nungs-Gottesdienst zur 
neuen Pfarrei “An der Wut-
ach”  

 
Freitag, 02. Januar 2026 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
 
Samstag, 03. Januar 2026  
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
18.30 Uhr Weisweil Eucharistiefeier  
18.30 Uhr Dangstetten Eucharistiefeier 
 
Sonntag, 04. Januar 2026  
2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN 
08.00 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier  
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09.00 Uhr Bühl Eucharistiefeier mit Aussen- 
  dung der Sternsinger 
09.00 Uhr Horheim Wortgottesfeier  
10.30 Uhr Degernau Eucharistiefeier 
10.30 Uhr Hohentengen Eucharistiefeier  
 
Montag, 05. Januar 2026   
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier mit Aus- 
  sendung der Sternsinger 
 
Dienstag, 06. Januar 2026 
ERSCHEINUNG DES HERRN - Afrika-Kollekte für die Kateche-
tenausbildung in Afrika 
07.30 Uhr Ofteringen Euchristiefeier  
09.00 Uhr Geißlingen Wortgottesfeier mit Aussen- 
  dung der Sternsinger 
09.00 Uhr Schwerzen Eucharistiefeier mit Aussen- 
  dung der Sternsinger 
10.00 Uhr Rechberg Segensfeier mit Aussendung  
   der Sternsinger 
10.30 Uhr Erzingen Eucharistiefeier mit Rück- 
  kehr der Sternsinger 
 
Mittwoch, 07. Januar 2026 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier  
08.00 Uhr Erzingen Schülergottesdienst: Krypta 
18.30 Uhr Degernau Eucharistiefeier 
18.30 Uhr Schwerzen Andacht mit Anbetung 
 
Donnerstag, 08. Januar 2026 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
 
Freitag, 09. Januar 2026 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
07.45 Uhr Grießen Schülergottesdienst 
 
Samstag, 10. Januar 2026 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
18.30 Uhr Lienheim Eucharistiefeier  
 
Sonntag, 11. Januar 2026 
TAUFE DES HERRN 
08.00 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
09.00 Uhr Bühl Wortgottesfeier  
09.00 Uhr Horheim Eucharistiefeier  
  für Rita Löw 
09.00 Uhr Kadelburg Eucharistiefeier  
10.30 Uhr Erzingen Eucharistiefeier  
  
 
Wir beten regelmäßig Rosenkranz  
Degernau  mittwochs vor der Hl. Messe 18.00 Uhr 
Horheim  dienstags und freitags um 18.00 Uhr 
Schwerzen  montags und freitags um 18.30 Uhr 
Ofteringen samstags, sonntags und dienstags 

nach der Hl. Messe 
Wutöschingen  dienstags und donnerstags um 18.30 

Uhr (in der Unterkirche!!!) 
 
 
 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 
im Lichte der Weihnacht feiern wir nicht nur die Geburt 
Jesu, sondern auch die Gemeinschaft, die uns im Glauben 
verbindet. In diesem Jahr haben wir gemeinsam vieles er-
lebt und geschafft – oft mit viel Hingabe und Engagement. 
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei Allen, vor allem 
bei unseren Ehrenamtlichen, herzlich bedanken, die im 
zurückliegenden Jahr dazu beigetragen haben, dass un-
sere Kirchen für viele Menschen nach wie vor eine richtige 
Anlaufstelle sind. 
Und es sind nicht wenige, die hierzu gehören: Lektoren, 
Kommunionhelfer, Ministranten, Musiker, Wortgottes-
dienstleiter, unsere Organisten, die Teams der Kinderkir-
chen… 
Ein besonderer Dank gilt unseren kirchlichen Gremien, die 
meist im Hintergrund ihre Arbeit tun. 
Danken dürfen wir natürlich allen Gemeindemitgliedern für 
Ihre Gebete und Spendenbereitschaft. 

Vergelts Gott für alles! 
Die alte Zeit vergeht, doch das Neue kommt:  
Unsere Kirchengemeinde geht mit einem offenen Herzen 
und einer positiven Einstellung in die Zukunft. 
Veränderungen bringen oft auch Herausforderungen mit 
sich, doch sie sind auch eine Chance, weiterzuwachsen 
und den Glauben lebendig zu halten. 
Möge die Freude der Heiligen Nacht Ihnen in dieser Zeit 
des Übergangs Trost und Zuversicht schenken.  
Lassen Sie uns zusammen in das neue Jahr gehen, voller 
Hoffnung und Vertrauen, dass Gott uns auf unserem Weg 
begleitet. 

Für die kommenden Tage im Advent 
wünschen wir Ihnen Zeit zur Besinnung 

und nette Begegnungen, 
ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest 

und alles Gute für den Start ins Neue Jahr 2026! 
 

Ihr Seelsorgeteam 
Frank Malzacher  Veit Rutkowski 

Marita Durek  Ramona Mick 
 

sowie unsere Pfarrsekretärinnen 
Giovanna Argiolu  Melanie Hirzle  Manuela Stanisch 

 
Hinweis zur Renovierung der Kirche Wutöschingen 
Aufgrund der Instandsetzung der Elektroinstallation bei 
der Renovierung unserer Wutöschinger Kirche sind die 
Turm-Uhr und das Geläut über die Weihnachtsferien au-
ßer Betrieb. Wir bitten um Verzeihung und bedanken uns 
für Ihr Verständnis. 
 
Frühschichten im Advent 
Freitags um 06.00 Uhr im Pfarrsaal Wutöschingen an-
schließend gemeinsames Frühstück. 
Letzter Termin am 19. Dezember 2025. 
Wir beginnen mit einer kleinen Andacht im Stuhlkreis mit 
Liedern aus den Kreuzungen, die sowohl Kinder als auch 
Erwachsene ansprechen und beenden die Frühschicht mit 
einem gemeinsamen Frühstück. 
Eingeladen sind alle von klein bis groß – besonders alle 
diesjährigen Erstkommunikanten. 
Die Schulkinder erreichen pünktlich ihren Schulbus. 
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Trauerandacht: Weihnachten ohne... am 4. Advent 
Weihnachten, und da ganz besonders Heiligabend, ist für 
Menschen, die mit dem Verlust eines liebgewordenen 
Menschen zurechtkommen müssen, eine besonders 
schwere Zeit. Der leere Stuhl am Tisch bedrückt noch 
mehr als sonst, wenn überall froh in Gemeinschaft gefeiert 
wird. 
Für alle bedrückten Menschen, auch die, die aus ganz an-
deren Gründen Trauer in sich tragen, haben evangelische, 
katholische und altkatholische Christen zusammen Trau-
erandachten an verschiedenen Orten der Region entwi-
ckelt, die Ihnen am Ende des Advents etwas Trost und 
Frieden schenken möchten. 
In unserer Gegend dürfen wir Sie herzlich nach Dettigh-
ofen in die altkatholische Kirche einladen und zwar am 4. 
Advent, Sonntag, 21. Dezember 2025, 17.00 Uhr. Es er-
wartet Sie eine Zeit der Stille, einige vielleicht Hoffnung 
schenkende Worte und Gebete, Musik und Licht. 
Pfr. Florian Bosch, Bettina Tröndle, Carmen Würth, Pfr. Si-
mone Falk  
 
Advent 2025 – wir laden ein … 
… am Sonntag, 21. Dezember 2025, um 18.00 Uhr zur 
Adventsandacht in der Kirche in Schwerzen mit Advents-
musik vom MVW Ensemble Dohsäbläch. Im Anschluss la-
den dann die Ministranten von Wutöschingen zum Ad-
ventsumtrunk auf den Kirchplatz ein.  
‚Zünde getrost die Kerzen an – sie haben mehr Rechte als 
alle Finsternis.“ – Karl Rahner 
Ihre FFF Wutöschingen 
 
Wortgottesfeier im Pflegeheim 
Herzliche Einladung zur Kommunionfeier im Pflegeheim in 
Wutöschingen am Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 
10.00 Uhr.  
 
Krippenfeiern für Familien 
Wir laden alle Kinder mit Ihren Familien am Mittwoch, 24. 
Dezember 2025, zu den nachfolgenden Krippenfeiern 
herzlich ein. Gerne können die Spendenkästchen mitge-
bracht und abgegeben werden. Die Begleithefte zur Bas-
telkrippe liegen in begrenzter Auflage in unseren Kirchen 
aus. 
 

16.00 Uhr Degernau in der Pfarrkirche 
16.00 Uhr Schwerzen in der Pfarrkirche 
16.00 Uhr Wutöschingen im Stall beim Lindenhof 

 
Krippenfeier in Degernau 
Herzlich laden wir alle an Heiligabend, 24. Dezember 
2025 um 16.00 Uhr in die Bergkirche Mariä Himmelfahrt 
Degernau zu unserer Krippenfeier mit der Verkündung der 
Geburt Jesus, sowie mit schönen Weihnachtsliedern ein. 
Die Krippenfeier wird musikalisch vom Musikverein De-
gernau begleitet. 
 
Wutöschinger Krippenspiel 2025 
Nach erfolgreicher Herbergssuche laden wir alle herzlich 
ein, beim diesjährigen Krippenspiel der etwas anderen Art  
am Heiligabend, 24. Dezember 2025 um 16.00 Uhr im 
Stall auf dem Lindenhof dabei zu sein.  

Die Kinder proben fleißig dafür, die Weihnachtsbotschaft 
in ihrem Vorspiel zu verkünden und freuen sich zusammen 
mit dem Krippenspiel-Team auf zahlreiche Besucher. 
Musikalisch umrahmt wird das Krippenspiel durch die 
Jungmusik des Musikvereins Wutöschingen. 
 

!!! Wir bitten um Beachtung, dass am Lindenhof nur sehr 
begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wes-
halb dringend zu einem weihnachtlichen Spaziergang auf 
den Berg geraten wird. Auch wird das Krippenspiel im Stall 
wie einst in Bethlehem ganz natürlich stattfinden, also 
ohne Heizung und mit geringen Sitzmöglichkeiten!!! 
 
Sternsinger-Aktion 2026 
Die Aktion Dreikönigssingen 2026 steht unter dem Motto: 
„Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. 
Bei ihrem Besuch bitten unsere Sternsinger um Ihre Un-
terstützung für Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Latein-
amerika, Ozeanien und Osteuropa- 
Ganz viele Informationen zum aktuellen Motto und zu den 
Hilfsprojekte findet Ihr unter www.sternsinger.de. 
 

Die Sternsinger aus dem Klettgau und Wutöschingen 
wünschen Ihnen Gottes Segen zum neuen Jahr. 

Auf Wunsch schreiben sie nach altem Brauch  
den Segensspruch an die Tür. 

 

Sternsingeraktion-Termine: 
• Ofteringen:   

Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger am 
05. Januar 2026, 07.30 Uhr, Kloster Ofteringen 

• Schwerzen:                 
Eucharistiefeier mit Aussendung am 06. Januar 2026, 
09.00 Uhr, Kirche St. Johannes d.T.  

• Wutöschingen:             
Aussendung und Sternsingertag am 06. Januar 2026 

 

Die Sternsinger freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen 
und danken Ihnen schon jetzt herzlich für eine freundliche 
Aufnahme. 
 
Sternsinger 2026 Wutöschingen 
Herzliche Einladung an alle Mädchen und Jungen aus 
Wutöschingen ab Klasse 1. Das Motto der diesjährigen 
Sternsingeraktion lautet „Gegen Kinderarbeit – Schule 
statt Fabrik“. 
Hast du Lust dabei zu sein? Möchtest du mithelfen, dass 
es Kinder in der Not überall auf der Welt besser geht? 
Dann komm am 29. Dezember 2025, um 09.30 Uhr in die 
Unterkirche zur Anmeldung. Dort gibt es eine kleine Ein-
führung, du erhältst dein Gewand und wir üben die Lieder. 
Gern darfst du einen Freund mitbringen! 
Am Dienstag, 06. Januar 2026, um 09.30 Uhr ist die Aus-
sendung der Sternsinger. Wir freuen und auch Dich! 
Julia Nägele – Saskia Buresch – Christina Ebner – Patrizia 
Weißenberger 
 
Sternsinger Schwerzen-Horheim 
Herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendliche ab der 
3. Klasse. Sei dabei bei der diesjährigen Sternsingeraktion 
und hilf Kindern in Not. 
Wir beginnen am 29. Dezember 2025, um 14.30 Uhr im 
Pfarrheim Schwerzen mit unserem Informationsmittag. 
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Dort werden wir den Film zur diesjährigen Aktion an-
schauen, die Gewänder verteilen und die Lieder einüben. 
Der Aussendungsgottesdienst ist am 06. Januar 2026 um 
09.00 Uhr in der Kirche Schwerzen, danach werdet ihr den 
Segen in die Häuser bringen. 
 

Liebe Einwohner von Schwerzen und Horheim. 
da wir nicht immer alle antreffen oder es nicht schaffen alle 
Häuser zu besuchen, bitten wir um Anmeldung, wenn Sie 
einen Besuch der Sternsinger wünschen bei Familien 
Tröndle, Horheim,  07746 / 6842587 oder Familie Indle-
kofer, Schwerzen,  07746 / 927233 (ab 17.30 Uhr). 
 
Sternsinger Ofteringen 
Der Aussendungsgottesdient für die Sternsinger Ofterin-
gen findet am 05. Januar 2026 um 07.30 Uhr im Kloster 
Marienburg Ofteringen statt. 
Ab ca. 08.30 Uhr sind die Sternsinger in Ofteringen unter-
wegs. 
 
Bibelteilen 
• In Wutöschingen jeweils am letzten Mittwoch im Mo-

nat um 19.00 Uhr im Pfarrsaal (Unterkirche) in 
Wutöschingen. 

 
Andacht mit Anbetung in Schwerzen 
Jeden 1. Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr findet die An-
dacht mit Aussetzung in der Pfarrkirche St. Johannes der 
Täufer in Schwerzen statt. 
Mitbeter sind jederzeit herzlich willkommen. 
 
Andacht um geistliche Berufe 
Jeden 1. Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr in der 
Pfarrkirche in Wutöschingen, anstelle des Rosenkranzge-
bets. 
 
Abwesenheiten 
Das Pfarrbüro Grießen ist vom 19. Dezember 2025 bis 
06. Januar 2026 geschlossen. 
Das Pfarrbüro Wutöschingen ist vom 24. Dezember 2025 
bis 06. Januar 2026 geschlossen. 
 
Bitte beachten! 
Wenn Sie einen Sterbefall oder ein wichtiges seelsorgerli-
ches Anliegen haben, können Sie sich gerne direkt an un-
sere Pfarrer Frank Malzacher und Dr. Veit Rutkowski oder 
unsere Gemeindereferentin Marita Durek unter den nach-
folgend genannten Kontaktdaten oder beedrigun-
gen@kath-sekw.de wenden.  
 
 
Röm. Kath. Kirchengemeinde Klettgau-Wutöschingen  
www.kath-sekw.de  
Zentrale Email-Adressen: info@kath-sekw.de 

 beerdigungen@kath-sekw.de 
 pfarrblatt@kath-sekw.de  

 

Leitung der Seelsorgeeinheit 
Frank Malzacher, Pfarrer in solidum mit 
 07742 / 97039-10, malzacher@kath-sekw.de  
Dr. Veit Rutkowski 
 07742 / 97039-10, rutkowski@kath-sekw.de  
 
 

Marita Durek, Gemeindereferentin 
Mobil 0175 8279253,  07742 / 8501579,  
durek@kath-sekw.de  
Ramona Mick, Referentin Engagementförderung 
 07742 / 8505675, ramona.mick@kath-sekw.de  
 
Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena Wutöschingen 
Kirchstr. 3, 79793 Wutöschingen 
 07746 / 5440 oder 9296515 Mobil 0162 9099732 
manuela.stanisch@kath-sekw.de  
Dienstag  09.00 – 11.00 Uhr 
  14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  09.00 – 11.00 Uhr 
 

Kath. Pfarramt St. Peter und Paul Grießen 
Kirchstr. 7, 79771 Klettgau-Grießen 
 07742 / 97039-10 
giovanna.argiolu@kath-sekw.de  
Dienstag  09.00 – 11.00 Uhr 
  14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch  09.00 – 11.00 Uhr  
Außerhalb der Öffnungszeiten sind die Pfarrsekretärinnen 
telefonisch, per Mail (info@kath-sekw.de) oder nach Ter-
minvereinbarung erreichbar. 
 
 
EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE  
 
Sonntag, 21. Dezember 2025 
19.00 Uhr Weihnachtstheater „100% Leben“ – Aleman-

nenhalle Wutöschingen 
 
Montag, 22. Dezember 2025 
18.30 Uhr Gebet – Wut. 
19.30 Uhr Lobpreis am Montag – Wut. 
 
Dienstag, 23. Dezember 2025 
19.00 Uhr Weihnachtstheater „100% Leben“ – Aleman-

nenhalle Wutöschingen 
 
Mittwoch, 24. Dezember 2024 (Heiligabend) 
14.00 Uhr Wimmelgottesdienst – Stühl 
15.30 Uhr Wimmelgottesdienst – Stühl. 
17.00 Uhr Weihnachtstheater „100% Leben“ – Aleman-

nenhalle Wutöschingen 
 
Montag, 29. Dezember 2025 
18.30 Uhr Gebet – Wut. 
 
Mittwoch, 31. Dezember 2025 (Silvester) 
17.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl – Wut. 
  zeitgleich Kindergottesdienst „Schatzsucher“ 
  (ab 3 J.) 
 
Sonntag, 04. Januar 2026 
10.00 Uhr Gottesdienst – Wut. 
  Thema: Jahreslosung 2026 
  zeitgleich Kindergottesdienst „Schatzsucher“ 
  (ab 3 J.) 
 
 

http://www.kath-sekw.de/
mailto:info@kath-sekw.de
mailto:beerdigungen@kath-sekw.de
mailto:pfarrblatt@kath-sekw.de
mailto:malzacher@kath-sekw.de
mailto:rutkowski@kath-sekw.de
mailto:durek@kath-sekw.de
mailto:ramona.mick@kath-sekw.de
mailto:manuela.stanisch@kath-sekw.de
mailto:giovanna.argiolu@kath-sekw.de
mailto:info@kath-sekw.de
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Montag, 05. Januar 2026 
18.30 Uhr Gebet – Wut. 
19.30 Uhr Lobpreis am Montag – Wut. 
 
Mittwoch, 07. Januar 2026 
17.30 Uhr X-KURS (Konfirmandenkurs) – Stühl. 
17.30 Uhr Kinderclub „Superhelden“ (ab 1. Kl.) – Wut. 
 
Freitag, 09. Januar 2026 
19.00 Uhr X4-Treff (ab 13 J.) – Stühl. 
 
Sonntag, 11. Januar 2026 
10.00 Uhr Gottesdienst – Wut. 
  Thema: VOM MEISTER LERNEN – Azubi bei 

Jesus 
  zeitgleich Kindergottesdienst „Schatzsucher“ 
  (ab 3 J.) 
 
Weihnachten im Wutachtal 2025 – für die ganze Fami-
lie 
Auch in diesem Jahr möchten wir alle ganz herzlich einla-
den, Weihnachten mit uns zu feiern - egal ob du evange-
lisch, katholisch oder gar nichts dergleichen bist: 
- mit dem Weihnachtstheater „100% Leben“ in der weih-

nachtlich dekorierten Alemannenhalle in Wutöschingen.  
 Es erwartet dich ein Theaterstück mit u.a. einem ganz 

besonderen Bühnendesign, einer Show und einem Chor, 
gerahmt von einem weihnachtlichen Programm.  

 
Es gibt drei Aufführungen an drei verschiedenen Tagen 
(Termine s. unten).  
- mit dem Wimmelgottesdienst in der evangelischen Kir-

che in Stühlingen. Bei diesem Gottesdienst kommen Kin-
der von 0 bis 7 Jahren voll auf ihre Kosten, indem wir viel 
zusammen singen, spielen und hören. Neben den Kin-
dern und ihren Eltern sind auch Omas, Opas, Onkel, 
Tanten und alle anderen herzlich willkommen.  

Erstmals wird es in diesem Jahr zwei Wimmelgottes-
dienste geben, damit auch alle Platz finden in der Kir-
che (Termine s. unten). 
 

Sonntag, 21. Dezember 2025  
19.00 Uhr Weihnachtstheater „100% Leben“ – Aleman-

nenhalle Wutöschingen 
 

Dienstag, 23. Dezember 2025 
19.00 Uhr Weihnachtstheater 100% Leben“ – Aleman-

nenhalle Wutöschingen 
 

Mittwoch, 24. Dezember 2025 
14.00 Uhr Wimmelgottesdienst (für Familien mit Kindern 

von 0 bis 7 Jahren) – ev. Kirche Stühlingen 
15.30 Uhr Wimmelgottesdienst (für Familien mit Kindern 

von 0 bis 7 Jahren) – ev. Kirche Stühlingen 
17.00 Uhr Weihnachtstheater „100% Leben“ – Aleman-

nenhalle Wutöschingen 
Viele weitere Infos zum Weihnachtstheater und zum Wim-
melgottesdienst gibt unter www.weihnachten-im-wutach-
tal.de. 
 
Predigtreihe VOM MEISTER LERNEN  
Jesus nachfolgen - und das im 21. Jahrhundert. Wie soll 
das gehen?  

Jesus nachfolgen heißt: Leben vom Meister lernen. Genau 
so heißt unsere Predigtreihe. Für manche wird es das 
erste Mal für andere eine erneute Reise. Aber wir alle ma-
chen uns gemeinsam auf den Weg herauszufinden, wie 
Nachfolge im 21. Jahrhundert geht. Denn eines ist klar: 
Nur bei Jesus, unserem Meister, finden wir das wahre Le-
ben. Seine Lehre, sein Wesen haben Einfluss auf unser 
Leben, unseren Umgang mit Zeit, mit Geld und anderen 
Dingen. Wir wollen in einer Welt, die sich immer mehr von 
Gott entfernt eine Kultur leben, die Gott in den Mittelpunkt 
stellt. Aber das wird herausfordernd. Deswegen wollen wir 
vom Meister lernen. 
Feier mit uns Gottesdienst - jeden Sonntag um 10.00 Uhr 
oder live unter www.wutachblick.de/live. 
11. Januar 2026: Azubi bei Jesus 
18. Januar 2026: Jesus ähnlich werden 
25. Januar 2026: Tun, was Jesus tat 
01. Februar 2026: Sabbat - Leben in Freiheit  
08. Februar 2026: Gemeinschaft - verändert dein Leben 
15. Februar 2026: Beten - Atemholen der Seele 
22. Februar 2026: Bibellesen - Orientierung in einer ver-

rückten Welt 
01. März 2026: Stille – überlebenswichtig 
08. März 2026: Dienen - im Auftrag seiner Majestät 
15. März 2026: Großzügig leben - weil Gott multipliziert 
22. März 2026: Zeuge sein - für Jesus 
29. März 2026: Fasten - nichts bleibt, wie es war 
 
Öffnungszeiten des Pfarramts in der Weihnachtszeit 
Vom 22. - 31. Dezember 2025 ist das Pfarramt nur telefo-
nisch erreichbar.  
Vom 01. - 06. Januar 2026 bleibt das Pfarramt geschlos-
sen.  
Ab dem 07. Januar 2026 sind wir gerne wieder persönlich 
für euch da. 
 
Informationen über Homepage, App und Instagram 
Auf unserer Homepage unter https://wutachblick.de halten 
wir dich über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Lau-
fenden.  
Aktuelle Infos und Angebote veröffentlichen wir ebenso 
über unsere kostenlose Smartphone-App, die du unter  
https://wutachblick.de/smartphone-app herunterladen 
kannst. 
Weitere Informationen erhältst du über Instagram 
(@ev_kirche_wutachtal und @x4_youth). 
 
Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gesegne-
tes Jahr 2026. 
 

Termine mit unseren hauptamtlichen Mitarbeitern können 
gerne telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden: 
Pfarrer David Brunner,  07744 / 407 
david.brunner@wutachblick.de 
Diakon Marc Hönes,  0152 / 0176 0930 
marc.hoenes@wutachblick.de 
 
Öffnungszeiten des Büros 
Dienstag, Mittwoch, Freitag  09.00 – 12.00 Uhr 
Beate Strittmatter, Xiaoyan Wang 
Gartenweg 4, 79780 Stühlingen,  07744 / 407 
E-Mail: pfarramt@wutachblick.de  
Internet: www.wutachblick.de  

http://www.weihnachten-im-wutachtal.de/
http://www.weihnachten-im-wutachtal.de/
http://www.wutachblick.de/live.
https://wutachblick.de/
https://wutachblick.de/smartphone-app
mailto:david.brunner@wutachblick.de
mailto:marc.hoenes@wutachblick.de
mailto:pfarramt@wutachblick.de
http://www.wutachblick.de/
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VEREINSMITTEILUNGEN 
 

 
 
KULTURRING 
WUTÖSCHINGEN 
 

DIE WEIHNACHTSGESCHENK-IDEE! 
 

F a m i l i e n e v e n t 
Regionentheater aus dem schwarzen Wald 

 

„Das Sams – eine Woche voller Samstage“ 
 

Sonntag, 18. Januar 2026, 15.00 Uhr 
Klosterschüer Ofteringen 

 
Das Sams ist ein quirliges, res-
pektloses, aber sehr liebenswer-
tes Wesen. Eines Tages wählt es 
sich den ängstlichen, biederen 
Herrn Taschenbier zum Papa 
und krempelt sein Leben völlig 
um. Ständig sorgt es für Aufre-
gung und bringt Herrn Taschen-
bier in immer neue Verlegenhei-
ten. Bei der strengen Vermiete-
rin, im Kaufhaus, im Büro und in 
der Schule. Das Sams kann aber 
auch Wünsche erfüllen und vor 
allem Mut machen. Eine zärtli-
che, lustige Freundschaft entsteht zwischen den beiden.  
Ein Riesenspaß für Kinder, aber viel Vergnügen auch für 
die Älteren. Ein Aufruf vielleicht sogar an die Erwachse-
nen, sich nicht immer gar so ernst und wichtig zu nehmen. 
(Nach einem Kinderbuchklassiker von Paul Maar für Men-
schen ab 5 Jahren).  
Foto: Matthias Krumrey 
 

Einlass: 14.30 Uhr 
 

Eintrittspreise: 8 € Kinder, 11 € Erwachsene 
Kartenvorverkauf und Reservierung beim Bürgermeister-
amt Wutöschingen, Kulturring  07746 / 852-11, Email: 
aloll@wutoeschingen.de, Ticketreservierung: www.klos-
terschüer-ofteringen.de  
 
 
VOLKSHOCHSCHULE 
WUTÖSCHINGEN 
 
Kursvorschau 
Zu folgenden Kursen sind noch Anmeldungen möglich. 
 

DIGITALES UND BERUF - Neues Kursangebot! 
 

KI25/26 Vortragsreihe: KI-Wissen – zwischen Vision 
un Wirklichkeit  
Die Vortragsreihe von KI-Experte und KI-Manager Juan 
Garcia, gibt Einblicke und soll Wissen zum Thema KI ver-
mitteln. Diese Vortragsreihe ist so konzipiert, dass die ein- 

zelnen Vorträge aufeinander aufbauen.  
Die Grundlage bilden die Vorträge Nr. 1 und Nr. 2. In die-
sen wird umfassend erklärt, was die Tools von KI sind und 
wie diese funktionieren.  
In den themenspezifischen Vorträgen wird dann das Wis-
sen vertieft und das Verständnis für die Werkzeuge ge-
stärkt. Zudem wird der Umgang mit den Anwendungen so-
wie die Mensch-Tool-Interaktion gefördert, was zur Ent-
wicklung sowohl persönlicher als auch beruflicher Kompe-
tenzen beiträgt. 
 

KI 1/26 Vortrag 1 Zwischen Vision und Wirklichkeit am 
Dienstag, 20. Januar 2026, 18.30 – 20.00 Uhr, 1 Termin, 
Online über Microsoft Teams oder Google Meet, 
Leiter: Juan Garcia, Gebühr: 20,- € 
 

KI 2/26 Vortrag 3 ChatGPT & Co. Im täglichen Leben am 
Mittwoch, 11. Februar 2026, 18.30 – 19.30 Uhr, 1 Termin, 
Online über Microsoft Teams oder Google Meet, 
Leiter: Juan Garcia, Gebühr: 20,- € 
 
GESTALTEN 
 

1/2601 Acryl-Malkurs für Anfänger und Fortgeschrit-
tene  
In diesem Kurs geht es vor allem darum, Ihre eigenen 
Wunschbilder schöpferisch und kreativ auf Leinwand zu 
bringen. In Ihrer Kursleiterin haben Sie eine erfahrene 
Kraft an der Seite, die Ihnen bei der Umsetzung Hilfestel-
lung und individuelle Anregung gibt. Was Sie dafür brau-
chen? Etwas Zeit für sich selbst, eine Prise Neugierde und 
Freude am Austausch mit Gleichgesinnten.  
Beginn: Donnerstag, 08. Januar 2026, 18.30 – 21.00 
Uhr, 6 Termine, Alemannenschule Wutöschingen, Leite-
rin: Gudrun Bernauer, Gebühr: 5 – 6 Teilnehmer 85,- € / 7 
Teilnehmer 75,- € / 8 Teilnehmer 70,- € 
 
FITNESS UND BEWEGUNG 
 

1/2655 Wirbelsäulen- und Rückengymnastik mit Rü-
ckenschule  
Dieser Kurs bietet eine gelenkschonende Gymnastik zur 
Stärkung der Rückenmuskulatur, Dehnung der Muskel-
strukturen, Verbesserung der Körperhaltung und Förde-
rung der Beweglichkeit. Durch gezielte Übungen werden 
Verspannungen gelöst, die Wirbelsäule entlastet und das 
Körpergefühl verbessert. 
Es werden praktische Tipps vermittelt, um die Wirbelsäule 
im Alltag und am Arbeitsplatz zu entlasten. Entspannungs- 
und Atemübungen fördern die Erholung und das Wohlbe-
finden. 
Beginn: Dienstag, 24. Februar 2026, 19.45 Uhr – 20.45 
Uhr, 15 Abende, ehem. Schulhaus Horheim, Leiterin: Da-
niele Ausborn (Staatlich anerkannte Physiotherapeutin)  
Gebühr: 75.00 € (ab 8 TN 68,- €, ab 9 TN 59,- €, ab 10 TN 
54,- €) 
 
POLITIK, GESELLSCHAFT, UMWELT 
 

1/2607 Chemie für Jedermann/ Jedefrau – Anfänger  
Überall sind wir von chemischen Stoffen umgeben, des-
halb ist es wichtig darüber Bescheid zu wissen. An 6 Kurs-
abenden erfahren die Teilnehmenden viel über die Che-
mie des Alltags und lernen deren Gefahren kennen. Auch 

mailto:aloll@wutoeschingen.de
http://www.klostersch%C3%BCer-ofteringen.de/
http://www.klostersch%C3%BCer-ofteringen.de/
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wird auf Nachhaltigkeit im Haushalt eingegangen (Plastik-
vermeidung). Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, dürfen 
die Teilnehmenden selbst experimentieren. Der Kurs ist 
auch für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet.  
Beginn: Montag, 19. Januar 2026, 19.00 Uhr – 21.00 Uhr, 
6 Abende, NWA-Raum Alemannenschule Wutöschingen, 
Leiter: Markus Hausen (OStR a.D.), Gebühr: 38.00 € 
(Schüler. 20.00 €) 
 
1/2608 Chemie für Jedermann/ Jedefrau – Fortge-
schrittene  
Eine Auswahl chemischer Phänomene werden leicht ver-
ständlich und anschaulich klärt. Zum Kontext passend 
werden Demo- oder Teilnehmer-Experimente durchge-
führt. Die 6 Kursabende sind für Interessierte und evtl. 
auch für Lernpartner der ASW geeignet.  
Beginn: Dienstag, 20. Januar 2026, 19.00 Uhr – 21.00 
Uhr, 6 Abende, NWA-Raum Alemannenschule Wutöschin-
gen, Leiter: Markus Hausen (OStR a.D.), Gebühr: 38.00 € 
(Schüler. 20.00 €) 
 
KÖRPER UND GEIST 
 

1/2526 Jan Yoga für starke Frauen - 1 Platz verfügbar 
Beginn: Montag, 12. Januar 2026, 18.30 – 19.30 Uhr, 10 
Termine, ehem. Schulhaus Horheim, Leiterin: Andrea 
Kohlpaintner-Scherble (Yogatherapeutin/ Yogalehrerin, 
Yoga-Akademie Freiburg), Gebühr: 68.00 € 
 
1/2526 Jan Yoga für „Early Birds“ – Yoga für Berufstä-
tige und Frühaufsteher - Plätze verfügbar 
Beginn: Donnerstag, 15. Januar 2026, 6.30 – 7.30 Uhr, 
10 Termine, ehem. Schulhaus Horheim, Leiterin: Andrea 
Kohlpaintner-Scherble (Yogatherapeutin/ Yogalehrerin, 
Yoga-Akademie Freiburg), Gebühr: 68.00 € 
 
KOOPERATIONSKURS MIT DER VHS KLETTGAU 
K 204 001 Stimme und Selbst 
Die Stimme ist unser körpereigenes Instrument. Sie befä-
higt uns, Gedanken und Gefühle, Erfahrungen und Sehn-
süchte hörbar zu machen - in Wort und Ton.  
Im Rahmen der vier Abendkurse erforschen wir im achtsa-
men Miteinander spielerisch unsere Stimme(n) und ihre 
Ausdrucksmöglichkeiten.  
Eingeladen sind alle, die Lust haben zu singen: „Stimm-
Neugierige“, „Unter-der-Dusche-Sänger:innen“, erfahrene 
ebenso wie unerfahrene Sänger:innen, Chorsänger:innen 
und Solist:innen. Es sind keine musikalischen Vorkennt-
nisse nötig – nur die Bereitschaft, dich auf dich selbst und 
andere einzulassen. Weitere Infos zum Kursinhalt erhalten 
Sie über die VHS Klettgau. 
Die Termine können sowohl Einzeln als auch in Kombina-
tion gebucht werden – sie sind jeweils vertiefend, aber 
nicht ausdrücklich aufeinander aufbauend. 
Termine:  Mo. 19.01./ Mo. 09.02./ Mo. 02.03./ 
Mo.,23.03.2026  
Dauer:   jeweils vom 19.30 – 22.00 Uhr (mit Pause) 
Ort:   Aula der Grundschule Erzingen  
Gebühr:   ab 8 Teilnehmern 19,-€/ pro Termin, bei 7 TN 

22,-€/ pro Termin, bei 6 TN 25,-€/pro Termin 
Kursleitung: Lara Süß (Stimmkünstlerin, Prozessbegleite-

rin), Julia Süß, Musiktherapeutin 

Bitte beachten Sie bei den Kooperations-Kursen 
Für alle Kurse ist eine Anmeldung vor Beginn erforderlich.  
Informationen und Anmeldung erfolgt bei der VHS Klett-
gau, Leitung: Heike Dolderer, 07742 / 935-205, E-Mail: 
vhs@klettgau.de, Homepage: www.klettgau.de  
 
Anmeldung 
Für alle Kurse ist eine Anmeldung vor Beginn erforderlich.  
Die Anmeldung erfolgt bei der VHS-Geschäftsstelle, Kirch-
straße 5, Annette Loll,  07746 / 852-11, Fax 852-50, E-
Mail: aloll@wutoeschingen.de  
 
 
ARBEITERWOHLFAHRT 
WALDSHUT 
 
Die „Wollmäuse“ – Strick- und Häkelcafé 
Das nächste Treffen für Anfänger, Fortgeschrittene aller 
Altersgruppen finden am Montag, 29. Dezember 2025, 
von 14.30 – 17.00 Uhr, statt. 
 
 
CDU  
Ortsverband Wutöschingen 
 
Der CDU-Ortsverband wünscht allen Mitgliedern, Freun-
den und Gönnern sowie allen Einwohnern der Gemeinde 
geruhsame Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2026. Genießen sie die gemeinsame Zeit im 
Kreise der Familie. 
 
 
FRAUENSELBSTHILFE KREBS  
Gruppe Oberes Wutachtal 
 
Eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken 
über Vergangenes, ein wenig Glaube an das Morgen und 
Hoffnung für die Zukunft. 
 
Lauftreff 
Wir treffen uns jeden Dienstag (14.00 Uhr) am Rathaus 
in Eggingen, um miteinander zu wandern. Seid gerne will-
kommen! 
Kontakt: Ingrid Veit (Gruppenleitung) 

 07742 / 6268, iveit@web.de  
 
Neujahrskonzert 
Wir möchten mit Euch wieder das Neujahrskonzert in der 
Stadthalle Waldshut besuchen. Es findet am 03. Januar 
2026 statt. Karten bitte bei Ingrid Veit bestellen. 
 
Neujahrsbegrüßung 
Wir möchten gemeinsam mit Euch das Neue Jahr begrü-
ßen. Dafür treffen wir uns am Dienstag, den 06. Januar 
2026 um 14.00 Uhr im Pfarrsaal in Eggingen. 
 
 

mailto:vhs@klettgau.de
http://www.klettgau.de/
mailto:aloll@wutoeschingen.de
mailto:iveit@web.de


  
 

 

27     

INFORMATIONS-, BERATUNGS- UND BE-
SCHWERDESTELLE für psychisch erkrankte 
Menschen und ihre Angehörigen  
 
Wir bieten in den Räumen des Landratsamtes Waldshut-
Tiengen am Montag, 05. Januar 2026, (Raum 264) von 
14.30 - 16.30 Uhr persönliche Beratungsgespräche an. 
Wir bitten um telefonische Voranmeldung (wenn möglich), 
können aber auch kurzfristig, ohne Voranmeldung, Bera-
tungsgespräche anbieten. 
Bitte an der Informationsstelle im Landratsamt melden. 
Zusätzlich bietet die IBB-Stelle telefonische Beratung an. 
Es besteht auch die Möglichkeit kurzfristig, an einem an-
deren Tag, einen Termin für eine persönliche Sprech-
stunde zu bekommen! 
Sie können uns unter  07751 / 9151110 (Anrufbeantwor-
ter) 24 Stunden täglich erreichen oder zu Bürozeiten unter 
 07751 / 86-4254. E-Mail: IBB-WT@web.de  
Sie können auch unsere Homepage besuchen:  
www.ibb-waldshut.de 
 
 
NACHBARSCHAFTSHILFE  
MAUCHEN 
 
Mittagstisch 
Am Dienstag, 23. Dezember 2025, bieten wir im Ja-Treff 
Mauchen folgendes Menü an: 
• Badische Festtagssuppe 
• Feldsalat an Balsamico Dressing 
• Rehragout aus heimischer Jagd mit Preiselbeeren, 

Kastanienrotkraut und Butterspätzle 
• Weihnachtlicher Dessert-Teller 
Kosten:  14,00 €/Menü 
Einlass:  ab 11.45 Uhr – Mittagessen 12.00 Uhr  
Bestellungen können bis spätestens Freitag, 19. Dezem-
ber 2025, unter  07744 33 79 783 (Anrufbeantworter) 
aufgegeben werden. Gerne unterstützen wir Sie, falls Sie 
einen Fahrdienst benötigen. 
Das Küchenteam freut sich wieder auf Ihren Besuch. 
 

Wichtig: Das Küchenteam verabschiedet sich mit diesem 
Menü in die Weihnachtsferien. Wir wünschen allen eine 
geruhsame und besinnliche Weihnachtszeit und einen gu-
ten Start ins Neue Jahr 2026. Wir starten wieder mit unse-
rem Mittagstisch am 13. Januar 2026 
 
Weihnachtsgruß und Büropause 
Der JA-Verein wünscht allen Helfer/innen, den Klient/in-
nen, allen Mitgliedern und Gönnern ein wunderschönes 
Weihnachtsfest, besinnliche Stunden und einen gesunden 
Start ins Jahr 2026.  
Wir bedanken uns für die wertvolle Unterstützung, das 
Vertrauen und das beispiellose Engagement. Sie alle tra-
gen dazu bei, dass wir mit unserer Arbeit die Welt ein 
Stückchen besser machen. Auch im neuen Jahr wollen wir 
mit unseren Angeboten Freude schenken.  
Wir freuen uns auf alles, was kommt und auf viele alte und 
neue Begegnungen.  
Bitte beachten Sie, dass wir uns zwischen den Jahren eine 
kleine Pause gönnen. Unser Büro ist vom 29. Dezember 

2025 bis einschließlich 06. Januar 2026 nicht besetzt. 
Ab dem 07. Januar 2026 sind wir wieder zu den gewohn-
ten Zeiten für Sie da. 
Herzliche Grüße aus dem Einsatzleitungsbüro von der 
Vorstandschaft und dem gesamten Büro-Team 
 
 
WUTÖSCHINGEN SINGT MIT 
 
Mitsingabend 
Am Montag, den 05. Januar 2026, um 19.00 Uhr, findet 
unser nächster Mitsingabend, im Betreuten Wohnen, statt. 
Einlass 18.30 Uhr!  
Die schönsten Geschenke kann man nicht in Geschenk-
papier einpacken: Liebe, Familie, Freunde, Lachen, Ge-
sundheit, Glücklichsein.  
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 
2026 wünschen euch allen 
Die Stammtischler 
 
 

 

D E G E R N A U 
 

 
 
GUGGENMUSIK  
“Hölledüüfel”  
 
• Samstag, den 20. Dezember 2025 

19.00 Uhr Probe, Halle Degernau 
 

• Samstag, den 27. Dezember 2025 
19.00 Uhr Probe, Halle Degernau 

 
 
KARATESCHULE SAMURAI  
Wutöschingen-Eggingen 
 
Frohe Weihnachten 
Wir wünschen unseren Mitgliedern und ihren Familien er-
holsame und schöne Weihnachtsfeiertage. Wir bedanken 
uns recht herzlich bei allen für die Unterstützung bei unse-
ren Aktivitäten im Jahre 2025. Wir freuen uns, alle aktiven 
Mitglieder im neuen Jahr wieder im Training begrüßen zu 
können. 
Unsere letzte Trainingseinheit vor den Weihnachtsferien 
findet am Freitag, den 19. Dezember 2025, statt. 
Im neuen Jahr starten wir wieder ab dem 12. Januar 2026 
mit dem Training. 
Einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2026. 
Vorstandschaft und Trainer 
 
 
MUSIKVEREIN 
 
• Donnerstag, den 18. Dezember 2025 

20.00 Uhr Musikprobe, Weihnachtsnoten mitbrin-
gen 

mailto:IBB-WT@web.de
http://www.ibb-waldshut.de/
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VORANZEIGEN 
Heiligabend 
Auch dieses Jahr gestaltet eine kleine Gruppe des MVD 
mit Weihnachtsliedern die Kinderkrippe in der Degernauer 
Kirche (Beginn 16.00 Uhr). 
Und auch um 22.30 Uhr spielt wieder eine Abordnung des 
MVD wie jedes Jahr am Weihnachtsbaum (Rathausplatz) 
in Degernau. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch (Spen-
denbasis; bitte eigene Tassen mitbringen). Einfach vorbei- 
kommen! 
 
Jahreshauptversammlung 
Am Freitag, den 30. Januar 2026, findet um 20.00 Uhr 
unsere Jahreshauptversammlung in der Kirchberghalle in 
Degernau statt. 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des MVD 
eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
 
 
FÖRDERVEREIN Musikverein Degernau 
 
VORANZEIGE  
Jahreshauptversammlung 
Am Freitag, den 30. Januar 2026, findet um 19.00 Uhr 
unsere Jahreshauptversammlung in der Kirchberghalle in 
Degernau statt. 
 

Allen Mitgliedern und Unterstützern wünschen wir schöne 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr. 
 
 
NARRENZUNFT  
"Schnook" 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der Narrenzunft,  
wir sagen DANKE! - Danke für alles, was ihr im letzten 
Jahr für unseren Verein geleistet habt und danke dafür, 
dass ihr immer zur Stelle gewesen seid.  
 

Wir wünschen euch und euren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und für das 
kommende Jahr viel Glück und Gesundheit.  
Die Vorstandschaft 
 
 

 

H O R H E I M 
 

 
 
GUGGENMUSIK 
„Kohlrütti-Chlöpfer“ 
 
• Samstag, den 20. Dezember 2025 

18.00 Uhr Gesamtprobe 
 
 
 

HÖFMUSIK Horheim 
 
„Höfweihnacht“ 
Am Mittwoch, den 24. Dezember 2025, lädt die Höfmusik 
zur Höfweihnacht ein.  
Ab 15.00 Uhr spielen wir vor dem Anwesen Anderhuber 
(Höfstr. 22) besinnliche Weihnachtslieder und wollen alle 
Besucher somit auf den Heiligen Abend und die kommen-
den Feiertage einstimmen.  
Über Ihr Kommen würden wir uns freuen und wünschen 
Ihnen jetzt schon frohe Weihnachten und ein gesundes 
neues Jahr - Ihre Höfmusik. 
 
 
MUSIKVEREIN  
„Harmonie“ 
 
• Freitag, den 19. Dezember 2025 

18.00 Uhr Adventsfenster – musikalischer Beitrag 
unserer Jungmusiker 

 
Wir laden herzlich zu unserem jährlichen Adventsfens-
ter am Probelokal in Horheim (Sommerau 5) ein. In ge-
mütlicher Atmosphäre präsentieren unsere Jungmusi-
ker einen musikalischen Beitrag. Für das leibliche Wohl 
ist mit Speisen und Getränken ebenfalls gesorgt. 

 
• Montag, den 29. Dezember 2025 

19.30 Uhr Preisjass 
 
Weihnachtsgrüße 
Der Musikverein Harmonie Horheim wünscht allen Mitglie-
dern, Freunden und Gönnern frohe Weihnachten sowie ei-
nen angenehmen Jahreswechsel.  
Die erste Probe im neuen Jahr findet am Freitag, den 16. 
Januar 2026 statt.   
 
 
SKI- UND WANDERCLUB 
 
Kinderskikurse Alpin 
Aufgrund des Schneemangels im Schwarzwald können 
die geplanten Kinderskikurse derzeit noch nicht durchge-
führt werden. Aktuelle Infos, sollten sich die Bedingungen 
ändern, im Amtsblatt oder auf der Homepage unter 
www.swc-horheim.com 
 
Skiausfahrt Brandnertal  
Am Samstag, 10. Januar 2026, findet eine Skiausfahrt ins 
Brandnertal statt. 
95,00 €  Erwachsene ab 18 Jahren  
70,00 €  Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre  
(+10,00 € zusätzlich für Nichtmitglieder)  
Im Preis enthalten sind: Busfahrt, Liftkarte für Brand und 
Bürserberg sowie Kaffee und Brezel.  
Abfahrt:  05.45 Uhr an der Wutachhalle in Horheim 
Anmeldung bei Walter Robold,  07746 / 2601 oder per 
Email: wrobold@web.de  
Anmeldeschluss ist am 30. Dezember 2025. 

http://www.swc-horheim.com/
mailto:wrobold@web.de
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Die Skiausfahrt kann nur bei ausreichender Beteiligung 
und Schneelage stattfinden. 
Wir freuen uns auf eure Beteiligung! 
 
Nordic-Walking 
Nach einer kurzen Pause starten wir wieder mit dem Nor-
dic-Walking mit Gabi Robold am Montag, den 12. Januar 
2026 um 08.30 Uhr. 
 
Weihnachtsgrüße 
Wir wünschen unseren Mitgliedern mit Familien ein schö-
nes, friedvolles Weihnachtsfest. Möge das neue Jahr 2026 
Gesundheit, Glück und viele erfüllende Momente bereit-
halten.  
Die Vorstandschaft bedankt sich herzlich bei allen, die sich 
im vergangenen Jahr in unserem Verein engagiert haben. 
Nur durch diese Unterstützung ist unser vielfältiges Ver-
einsleben möglich. 
 
 
TURNVEREIN  
1965 e.V. 
 
Schöne Weihnachts-Feiertage und alles Gute im Neuen 
Jahr, 
wünschen wir unseren Mitgliedern (aktiv, passiv, gross 
und klein), unseren Trainerinnen, Trainern und Helferin-
nen sowie unseren Kursteilnehmern. 
 
Ab Mittwoch, 07 Januar 2026, beginnen wir wieder mit 
unserem Training zu den gewohnten Zeiten und hoffen, 
Euch dann gesund und munter wiederzusehen. 
Euer Turnverein Horheim  
 

Alle Informationen rund um den Turnverein Horheim fin-
den Sie unter https://tv-horheim.jimdo.com/  
 
 
VfR HORHEIM-SCHWERZEN 
 
Weihnachtsgrüße 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des VfR 
Horheim-Schwerzen, 
die Weihnachtszeit lädt dazu ein, innezuhalten und auf 
das vergangene Jahr zurückzublicken. Ein ereignisreiches 
Jahr liegt hinter unserem Verein – geprägt von sportlichem 
Einsatz, Gemeinschaft und Zusammenhalt. 
Ein herzlicher Dank gilt allen Spielerinnen und Spielern, 
Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, 
den Eltern unserer Jugendspieler sowie den vielen ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern, die mit großem Enga-
gement zum Vereinsleben beitragen. Ebenso bedanken 
wir uns bei unseren Sponsoren, Gönnern und der Ge-
meinde für die wertvolle Unterstützung sowie bei allen 
Fans, die uns das ganze Jahr über begleitet haben. 
Wir wünschen allen Mitgliedern, Familien und Freunden 
des VfR Horheim-Schwerzen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten 
Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
Mit sportlichen Grüßen 
VfR Horheim-Schwerzen 

 

O F T E R I N G E N 
 

 
 
MÄNNERGESANGVEREIN  
„Frohsinn“ 
 
• Donnerstag, den 18. Dezember 2025 

19.30 Uhr Hauptprobe für das Singen im Kloster 
(Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag) 

20.30 Uhr Weihnachtsfeier mit unseren Frauen und 
allen Helfern, die uns das Jahr über auf 
irgendeine Weise unterstützt haben 

 
• Freitag, den 26. Dezember 2025 

07.15 Uhr  Treffpunkt im Probenlokal zum Singen im 
Kloster 

08.00 Uhr Beginn des Gottesdienstes  
Anschließend gemeinsames Frühstück im 
Probelokal 

 
Weihnachtsgrüße 
Wir wünschen unseren Mitgliedern, deren Familien und al-
len Freunden unseres Chors ein friedliches, besinnliches 
Weihnachtsfest. 
Alles Gute, Erfolg und Zufriedenheit für das Jahr 2026. 
 
 
RADSPORTVEREIN  
„Frisch auf“ 
 
Wandern & Kegeln zum Jahresausklang 
Am Sonntag, 28. Dezember 2025, laden wir euch herzlich 
zu unserer traditionellen Wanderung, zum gemütlichen 
Kegeln (17.30 – 19.30 Uhr), leckeren Essen und geselli-
gen Beisammensein ins Gasthaus Hirschen nach Unter-
mettingen, ein. 
15.15 Uhr Wanderstart, Treffpunkt am Lindenbaum 
17.30 Uhr Start der Nicht-Kegler 
19.30 Uhr Abendessen (auch für die Autofahrer) 
Wichtig: Für die Planung bitten wir um Anmeldung zum 
Abendessen bei Andreas Merk unter  929 74 83 oder 
per WhatsApp an 0162 7539478. Anmeldeschluss ist am 
Samstag, 20. Dezember. 
Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich ein-
geladen, das Jahr in fröhlicher Runde ausklingen zu las-
sen. Wir freuen uns auf euch – egal ob als Wanderer, Keg-
ler oder Autofahrer! 
 
VORANZEIGE 
Jahreshauptversammlung 
Am Samstag, den 17. Januar 2026, findet die Jahres-
hauptversammlung des RSV Ofteringen im Vereinsraum 
statt. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten möch-
ten wir diesen Abend nutzen, um langjährige Mitglieder für 
ihre Treue und ihr engagiertes Wirken in unserem Verein 
zu ehren. Weitere Informationen sowie die genaue Tages-
ordnung werden im nächsten Gemeindeblatt bekannt ge-
geben. 

https://tv-horheim.jimdo.com/
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Wir bitten alle Mitglieder, sich diesen Termin bereits heute 
vorzumerken, und freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
 
Weihnachtsgruß 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Unterstützer 
des RSV Ofteringen, 
die Weihnachtszeit ist eine wunderbare Gelegenheit, kurz 
innezuhalten und dankbar auf das vergangene Jahr zu-
rückzublicken. Wir möchten uns von Herzen bei euch allen 
bedanken – für eure Treue, euer Engagement und die vie-
len schönen gemeinsamen Momente, die unseren Verein 
lebendig und besonders machen. Wir wünschen euch und 
euren Familien ein frohes, besinnliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest, erfüllt von Liebe, Harmonie und Freude. 
Möge diese Zeit euch Ruhe schenken, neue Kraft geben 
und Raum für die kleinen und großen Glücksmomente des 
Lebens lassen. Für das kommende Jahr 2026 wünschen 
wir euch vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg. Wir 
freuen uns darauf, auch im neuen Jahr gemeinsam viele 
schöne Erlebnisse und Erfolge im Vereinsleben zu teilen. 
Mit herzlichen weihnachtlichen Grüßen und den besten 
Wünschen für das neue Jahr 
Eure Vorstandschaft des RSV Ofteringen 
 
 

 

S C H W E R Z E N 
 

 
 
MUSIKVEREIN 
 
• Freitag, den 19. Dezember 2025 

15.30 Uhr Boden ausrollen Halle, Podeste holen und 
Bühnenaufbau gem. Arbeitseinteilung 

19.30 Uhr Generalprobe in der Wutachhalle 
 
• Samstag, den 20. Dezember 2025 

09.30 Uhr Halle herrichten 
18.00 Uhr einspielen, anschl. Arbeitsdienst gem. Ar-

beitseinteilung 
 
• Sonntag, den 21. Dezember 2025 

10.00 Uhr Halle aufräumen und Podeste wegräu-
men 

 
• Dienstag, den 23. Dezember 2025 

18.30 Uhr Treffpunkt im Probelokal für anschließen-
des Spielen im Dorf 

 
Einladung zum Jahreskonzert 
Am Samstag, den 20. Dezember 2025, um 20.00 Uhr fin-
det in der Wutachhalle Horheim-Schwerzen unser Jah-
reskonzert, zusammen mit der Jugendkapelle Wutachtal, 
einem Zusammenschluss von Jungmusiker/innen aller 
vier Musikvereine der Gemeinde Wutöschingen, statt. 
Seien Sie gespannt darauf, mit welchen Überraschungen 
Sie unser Projekt-Dirigent Roland Tenger vier Tage vor 
Heiligabend überraschen möchte.  
 

Zu diesem musikalischen Höhepunkt im Vereinsjahr laden 
wir alle Einwohner der Gesamtgemeinde recht herzlich 
ein, besonders unsere Ehren- und Passivmitglieder. Über 
einen zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen. 
Hallenöffnung wird bereits um 18.45 Uhr sein, damit Sie 
vor dem Konzert die Möglichkeit haben in aller Ruhe das 
Abendessen einzunehmen. 
Ihr Musikverein Schwerzen e.V. 
 
 
NARRENZUNFT  
"Gwaag" 
 
Die Narrenzunft Gwaag wünscht allen Vereinsmitgliedern 
und Einwohnern der Gemeinde, ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2026 in dem wir 150 Jahre Fasnacht in Schwerzen feiern. 
 
 

 

W U T Ö S C H I N G E N 
 

 
 
JUDO-ZENTRUM 
 
Trainingspause 
Am Freitag, den 19. Dezember 2025, findet unser letztes 
Training vor den Weihnachtsferien statt.  
Unser Training startet wieder am Mittwoch, den 07. Ja-
nuar 2026. 
 
Frohe Weihnachten! 
Wir danken allen im Training aktiven sowie allen Unterstüt-
zern, Helfern und Gönnern für ein ereignisreiches und er-
folgreiches Jahr. Wir wünschen allen besinnliche Festtage 
und freuen uns auf den Trainingsstart 2026! 
 
 
MÄNNERGESANGVEREIN 
„Liederkranz“ 
 
Wir wünschen unseren Sängern, Ehren- und Passivmit-
gliedern, Freunden und Gönnern mit ihren Familien eine 
besinnliche und friedvolle Weihnachtszeit.  
Für den Jahreswechsel verbinden wir unseren Dank für 
die vielfältige Unterstützung im zurückliegenden Jahr mit 
den besten Wünschen für einen guten Start ins neue Jahr.  
Möge 2026 für Sie alle ein gesundes, glückliches und er-
folgreiches Jahr werden – begleitet von vielen schönen 
Momenten und vielleicht auch dem einen oder anderen 
gemeinsamen Lied. 
 
 
MUSIKVEREIN 
 
• Freitag, den 19. Dezember 2025 

20.00 Uhr Probe im Probelokal 
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• Dienstag, den 23. Dezember 2025 
20.00 Uhr Probe im Probelokal 

 
• Samstag, den 27. Dezember 2025 

19.30 Uhr Probe in der Halle 
 
• Dienstag, den 30. Dezember 2025 

19.00 Uhr Probe in der Halle 
 
• Freitag, den 02. Januar 2026 

19.00 Uhr Probe in der Halle 
 
VORANZEIGEN 
Umrahmung Krippenfeier auf dem Lindenhof 
Unsere Jungmusiker sowie unsere jungen Musiker umrah-
men die Krippenfeier an Heiligabend auf dem Lindenhof.  
Treffpunkt um 15.30 Uhr direkt auf dem Lindenhof.  
Probe hierzu ist nochmals am Dienstag, 23. Dezember 
2025, um 19.00 Uhr 
 
Jahreskonzert  
Schon heute laden wir herzlich ein zu unserem Jahreskon-
zert am Samstag, 03. Januar 2026, um 20.00 Uhr in der 
Alemannenhalle.  
Zusammen mit unserem Dirigenten Leo Bäder haben wir 
ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzert 
einstudiert. Wir freuen uns auf viele Besucher aus nah und 
fern. Bereits ab 18.30 Uhr erwartet Sie unsere Musikerkü-
che mit Schnitzel und hausgemachtem Kartoffelsalat.  
Karten gibt’s für 8 Euro im Vorverkauf bei der Volksbank 
in Wutöschingen.  
Vergünstigte Karten für Jugendliche (12-15 Jahre) sind 
nur an der Abendkasse erhältlich.  
 
Generalversammlung 
Unsere Generalversammlung findet am Freitag, 16. Ja-
nuar 2026, um 19.00 Uhr statt. 
Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihachtstage, einen 
tollen Jahreswechsel sowie ein glückliches und gesundes 
neues Jahr 2026. 
 
 
FÖRDERVEREIN Musikverein Wutöschingen 
 
Unsere Generalversammlung findet am Freitag, 16. Ja-
nuar 2026, um 18.30 Uhr statt.  
 
Wir wünschen allen Mitgliedern schöne Weihnachten so-
wie einen guten Start in ein glückliches Jahr 2026.  
 
 
NARRENZUNFT  
"Frösche" 
 
Weihnachtsgrüße 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern, nicht Mitgliedern 
und Gönnern fröhliche und besinnliche Weihnachten und 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr. 
 
 
 

• Freitag, den 02. Januar 2026 
Bächtele Bröögge Rafz - Treffpunkt 13.00 Uhr an der 
Aufstellung (Startnummer 9). Froschgruppe im Häs mit 
Maske, Zunfträte in kompletter Uniform. 

 
VORANZEIGE 
• Samstag, den 10. Januar 2026 

Nachtumzug Vögisser Weiherstampfer ab 18 Jahren. 
 
 
SIEDLERGEMEINSCHAFT 
 
Adventsfenster 
Am Samstag, 20. Dezember 2025, 18.00 Uhr, werden wir 
es für Euch in der Hauptstraße 13a gemütlich machen. Es 
gibt Kinderpunsch, Glühwein und Gebäck. Dazu liest Ge-
rald Edinger weihnachtliche Geschichten und wir werden 
uns gemeinsam mit Liedern auf das Fest einstimmen. Der 
Die Vorstandschaft freut sich auf Euren Besuch!  
 
Liebe Mitglieder, Angehörige, Freunde und Gönner der 
Siedlergemeinschaft, das Jahr neigt sich dem Ende zu 
und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Euch allen 
von Herzen frohe Weihnachten und ein glückliches, ge-
sundes neues Jahr zu wünschen. Wir danken Euch für 
Eure Unterstützung und das Vertrauen, das Ihr uns im ver-
gangenen Jahr entgegengebracht habt. Gemeinsam ha-
ben wir viel erreicht und freuen uns darauf, auch im neuen 
Jahr wieder viele spannende Projekte und Veranstaltun-
gen mit Euch zu erleben. 
Euer Vorstandsteam 
 
Stammtisch  
Unser erster Stammtisch im neuen Jahr findet im am Mitt-
woch, 07. Januar 2026, ab 19.30 Uhr im Siedlerraum 
(Trotte) statt. Neue Mitglieder oder Interessierte sind herz-
lich willkommen.  
 
 
SPORTVEREINIGUNG 
 
Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Auch dieses Jahr 
wurde wieder mit Herz und Engagement in allen Abteilun-
gen unseres Vereins für den Sport, für unseren Nach-
wuchs und die große Sportlergemeinschaft gelebt und im 
Trainings- und Spielbetrieb viel geleistet. Euer Beitrag ist 
die Grundlage für ein lebendiges Vereinsleben und eine 
starke Gemeinschaft. Dafür sagen wir Danke.  
 

DANKE... 
 unseren Trainern und Betreuer für die wertvolle Arbeit 

im Jugend- sowie im Aktivbereich für die Durchführung 
der vielen Trainings- und Übungsstunden, 

 an alle ehrenamtlichen Helfer für die unzähligen Ar-
beitsstunden und die Unterstützung und Mithilfe rund 
um unseren Verein in all den unterschiedlichen Funkti-
onen und 

 an alle Sponsoren, Spender, Gönner und unserem För-
derverein für Ihre finanzielle Unterstützung. 
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Wir wünschen allen eine gesunde und besinnliche Weih-
nachtszeit, schöne und erholsame Festtage, sowie einen 
guten Start ins neue Jahr 2026. 
SpVgg Wutöschingen 
 
 
TURNVEREIN 
 
Start des Jungsturnen  
Dienstag (ab 13. Januar 2026) 
18.00 - 19.00 Uhr Jungsturnen (ab 1. Klasse) 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir nun genügend Übungsleiter 
für unser Jungsturnen haben!  
Unsere Übungsleiter Michael und Cora freuen sich auf 
euch! 
 
Weihnachtsgrüße 
Allen unseren Mitgliedern gross und klein, unseren 
Übungsleitern und Ehrenmitgliedern wünschen wir frohe 
Weihnachten und für das neue Jahr alles Gute! 
Nach den Weihnachtsferien geht es wieder ab Mittwoch, 
den 07. Januar 2026, zu den üblichen Trainingszeiten, 
weiter. 
 
VORANZEIGE 
Bitte merkt euch den Termin für unsere Mitgliederver-
sammlung vor.  
Diese findet am Freitag, den 13. März 2026 statt. 
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Wir sind für Sie da 
 
•  Abholung im Krankenhaus 
•  Sarg, Urne 
•  Besorgung der Sterbeur-
kunden 
•  Kremation 
 

 

Fremdkosten wie Krankenhaus, Friedhof, Standesamt, 
Blumen sind in diesem Angebot nicht enthalten. 
 
Zzgl. Beisetzung in der Nordsee 58,31 €.  
 
Nur gültig bei Vorlage dieser Anzeige.   

 

 
   
Badstraße 5 • 79761 Waldshut-
Tiengen 
www.IR-Bestattungshaus.de 
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Landmetzgerei N. Jülg GbR 
-Selbstvermarktungsbetrieb- 

& Party-Service 
Linsenbodenhof 1 

79793 Wutöschingen-Horheim 
Telefon 07746/96734 

 

Fleisch- und Wurstwaren direkt vom Bauernhof! 
 

19.12.2025 bis 05.01.2026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖFFNUNGSZEITEN 

 

Dienstag        09.00 – 13.00 
Freitag           09.00 – 18.00 

                  Samstag        08.00 – 13.00         

halbe Schweine  1 kg     3,90 
Schweineschnitzel 100 g 0,88 
Rückensteak, eingelegt  100 g 1,19 
Hackfleisch, gemischt 100 g     0,98 
Rinderhackfleisch 100 g  1,28 
Schäufele, 100 g     1,08 
im Beutel fertig gegart 
Rinderbraten 100 g 1,69 
Suppenfleisch, 100 g 0,88 
Leiter mit Knochen 
Gekochte Rippchen  100 g   0,98 
Rinderleber 100 g 0,68 

 

Unsere Öffnungszeiten wie üblich bleiben, 
zusätzlich über die Feiertage: 

Montag, 22.12.2025  09.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag, 23.12.2025 09.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch, 24.12.2025 07.00 – 12.00 Uhr 
Samstag, 27.12.2025 08.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag, 30.12.2025 09.00 – 13.00 Uhr 
Mittwoch, 31.12.2025 08.00 – 12.00 Uhr 
Montag, 05.01.2026 09.00 – 13.00 Uhr 

 
Hackfleisch Bolognese und Schweinege-
schnetzeltes, Rindergulasch 
in der 400 gr. Dose 100 g 1,30 
Fleischkäse 100 g 0,78 
Fleischkäsebrät  100 g 0,78 
zum selberbacken 
Schinkenaufschnitt 100 g 1,59 
Wurstaufschnitt 100 g 1,09  
Schinkenspeck  100 g 1,89 
Bauernbratwurst 100 g 0,88 
Bauernschübling 1 Paar 2,40 
Krakauer 100 g 1,29 
 

Wir wünschen frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 
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GITARREN-UNTERRICHT 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
E-Mail an: marco-kaiser2@web.de 
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